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1 Einleitung 

1.1 Einführung und Zielsetzung 

Die Stadt Fulda, innerhalb des Landes Hessen im osthessischen Raum gele-

gen, ist eine kreisangehörige Kommune des Landkreises Fulda, besitzt jedoch 

einen Sonderstatus gemäß Hessischem Landesrecht. Sie hat derzeit ca. 

68.000 Einwohnerinnen und Einwohner und bildet mit den siedlungsstruktu-

rell unmittelbar benachbarten Gemeinden Petersberg, Künzell und Eichen-

zell die sog. „Stadtregion Fulda“. Die Stadt Fulda stellt als Oberzentrum das 

wirtschaftliche, administrative und kulturelle Zentrum für den osthessischen 

Raum dar und weist dementsprechend einen großen Einzugsbereich in ei-

nem ländlich strukturierten Raum mit ca. 250.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern auf. Die Stadtregion Fulda selbst hat ca. 105.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner. 

In Verbindung mit einem eher mittelstandsgeprägten, vielfältigen und mo-

dernen Branchenmix führt dies zu einem deutlichen Einpendler-Überschuss 

(vgl. auch Kapitel 3.1), der zu einem intensiveren Kfz-Verkehrsaufkommen 

zwischen dem Oberzentrum und dem Umland führt. Diese Verkehre können 

aufgrund des vorhandenen Mobilitätsangebots nur partiell mit anderen Ver-

kehrsträgern abgewickelt bzw. durch diese kompensiert werden. Darüber 

hinaus bündeln sich diese Kfz-Verkehre auf den Haupteinfallstraßen sowie 

an den durch den Fluss Fulda und den durch das Stadtgebiet verlaufenden 

Bahntrassen vorgegebenen wenigen Zwangspunkten (Brücken, Unter- und 

Überführungen). 

Als problematisch erweist sich in diesem Kontext die räumliche Lage lokaler 

Industrie-/Gewerbegebiete im Westen des Stadtgebietes („Industriepark 

West“) in Bezug auf ihre Anbindungen an das überörtliche und überregionale 

Straßennetz östlich des Stadtgebietes, das in der Folge zu einem Verkehrs-

aufkommen quer durch den Kernstadtbereich Fuldas führt. 

Das Verkehrsaufkommen wird nicht zuletzt durch die zentrale Lage der Stadt 

innerhalb Deutschlands und seinen überregionalen Verkehrsachsen (Bunde-

sautobahnen 7 und 66; Bundesstraßen 27, 254 und 458) in Verbindung mit 

ihrer touristischen Attraktivität und ihrem Tagungs- und Veranstaltungsan-

gebot befördert. 

Seit mehreren Jahren gehört die Stadt Fulda zu den Kommunen in Deutsch-

land, in denen die Grenzwerte für Stickoxide überschritten werden. Ein deut-

liches Signal, dass sich hier und jetzt etwas ändern muss. Aus diesem Grund 

hat sich die Stadt Fulda zum Ziel gesetzt, die Grenzwerte für Stickoxide zu-

künftig einzuhalten, um damit die Lebensqualität und Attraktivität von Re-

gion und Stadt sowohl für die Fuldaer selbst als auch für die Besucherinnen 

und Besucher zu stärken. Durch das Förderprogramm „Saubere Luft 2017-

2020“, welches im Rahmen des zweiten Kommunalgipfels am 28. November 

2017 vom Bund aufgelegt wurde, hat die Stadt Fulda nun die Chance, sowohl 

Maßnahmen und Projekte als auch neue Ideen aufzugreifen und weiterzu-

führen, um eine effektive Schadstoffreduzierung zu erreichen. 

Die bei Stickoxiden von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen 

waren seitens des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) aufgerufen, individuelle Masterpläne („Green City-Pläne“) zu entwi-

ckeln; diese sollen den Kommunen als Grundlage für die Umsetzung emissi-

onsreduzierender Maßnahmen und dem Bund als Grundlage für Förderent-

scheidungen dienen. 

Im November 2017 hat sich die Stadt Fulda erfolgreich für eine Förderung 

durch den Fonds für Nachhaltige Mobilität beworben. Hiermit hat sich die 

Möglichkeit eröffnet, den integrierten, verkehrsträgerübergreifenden 
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Masterplan Green City ins Leben zu rufen, durch den alle vorhandenen, ge-

planten und ergänzenden Strategien und Maßnahmen zur Reduktion des 

NOx-Ausstoßes zusammengeführt und strukturiert werden. 

Die Inhalte des Masterplans stehen dabei in engem Zusammenhang zu an-

deren Planwerken, die nachfolgend kurz erläutert werden. Zwischen diesen 

thematisch korrespondierenden Planwerken ist eine inhaltliche Abstimmung 

und Koordination sichergestellt. 

 

1.2 Bezüge zu weiteren Planungen und Konzepten 

Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 

Der VEP wird derzeit fortgeschrieben und soll Ende 2018 von der Stadtver-

ordnetenversammlung (StVV) beschlossen werden. Er stellt eine Fortschrei-

bung bzw. Aktualisierung des bisherigen VEP aus dem Jahr 2004 dar. 

Der VEP bildet ein Teilkonzept des Klimaschutzkonzepts, welches im Jahr 

2013 beschlossen wurde, und legt Ziele und Strategien für eine nachhaltige, 

klimafreundliche Entwicklung von Mobilität und Verkehrsinfrastruktur zur 

Erhöhung der Lebensqualität in Fulda fest. 

Der VEP befasst sich mit den zukünftigen Entwicklungsperspektiven für die 

Stadt Fulda mit Prognosen für das Jahr 2035. In ihm werden konkrete Maß-

nahmen auf strategischer und konzeptioneller Ebene formuliert und im Rah-

men eines Handlungskonzepts mit Umsetzungsprioritäten und Zeithorizon-

ten (kurz-, mittel- und langfristig) festgelegt. 

Die Erarbeitung des VEP erfolgte in laufender Abstimmung mit der Verwal-

tung und unter Beteiligung von Politik und Öffentlichkeit. 

Abb. 1: Handlungsfelder des VEP 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Nahverkehrsplan (NVP) 

Ebenfalls parallel in Aufstellung befindet sich derzeit der NVP für die Stadt 

Fulda, der sich auf den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) konzentriert und die mittlerweile dritte Fortschreibung bildet (erster 

NVP 1997 von der StVV beschlossen). Die Beschlussfassung ist für den Herbst 

2018 vorgesehen. Im Gegensatz zum VEP ist der NVP für den Bereich des 

ÖPNV wesentlich umsetzungsorientierter und auf einen eher kurzfristigen 

Zeitraum ausgelegt (etwa die nächsten 5 Jahre). 

Der NVP definiert mit Hilfe eines Anforderungsprofils künftige Mindeststan-

dards und befasst sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themen: Linien-

netz, Schnittstellen zu (über)regionalen bzw. anderen Verkehrsträgern, Bar-

rierefreiheit, Umweltschutz bzw. Nachhaltigkeit und der Optimierung des 

Schülerverkehrs. Grundsätzliche Zielrichtung aller Maßnahmen ist die Schaf-

fung eines qualitativ hochwertigen sowie bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots 

bei möglichst geringen bzw. verhältnismäßigen Kosten. 

Auch der NVP beinhaltete ein umfangreiches Beteiligungs- und Anhörungs-

verfahren. 

Luftreinhalteplan (LRP) 

Der aktuelle LRP für die Stadt Fulda datiert aus dem Jahr 2010 und beinhal-

tete zahlreiche Maßnahmen, die in der Zwischenzeit entweder realisiert wer-

den konnten (z. B. die Verlängerung der Hermann-Muth-Straße und der Neu-

bau des Westrings) oder zumindest in Teilen umgesetzt wurden (z. B. die Mo-

dernisierung bzw. Anpassung der Lichtzeichenanlagen zur Busbeschleuni-

gung und der Ausbau des Radverkehrsnetzes). Das Land Hessen arbeitet seit 

geraumer Zeit an einer Fortschreibung des LRP.  

Durch die Überschreitung des Jahresgrenzwertes bei Stichstoffdioxid an der 

Messstation in der Petersberger Straße in den vergangenen Jahren (vgl. auch 

Kapitel 3.2) ist das Hessische Umweltministerium verpflichtet, den LRP für 

das Gebiet Fulda zu überarbeiten und fortzuschreiben. Hierzu finden seit ei-

niger Zeit Abstimmungsgespräche zwischen dem Hessischen Umweltminis-

terium und der Stadt Fulda statt. 

Mit dem Masterplan Green City (aber auch den beiden anderen Planwerken 

VEP und NVP) soll nun versucht werden, wirksame aber zugleich verträgliche 

Maßnahmen zu entwickeln, durch die entsprechende Verbesserungen in der 

Luftreinhaltung zu erwarten sind und die nicht zu negativen Begleiterschei-

nungen, z. B. in Form von Verlagerungen des Kfz-Verkehrs auf andere Stra-

ßen, führen. 

 

1.3 Sofortprogramm „Saubere Luft 2017-2020“ sowie weitere För-

derprogramme 

Das von der Bundesregierung im November 2017 aufgelegte Sofortpro-

gramm „Saubere Luft 2017-2020“ fasst mehrere Förderrichtlinien zusam-

men. Voraussetzung für einige Förderrichtlinien ist die Vorlage eines sog. 

Masterplans „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“, der in vorherigen Veröf-

fentlichungen des Bundes auch Green City Plan genannt wurde. 

Die Eckpunkte des Sofortprogramms für bessere Luftqualität in Städten wur-

den von der Bundesregierung sowie den beteiligten Bundesländern und 

Kommunen am 28. November 2017 im Rahmen des zweiten Kommunalgip-

fels aufgesetzt und beinhalten Förderungen und Maßnahmen in verschiede-

nen Handlungsfeldern, die mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. € ausge-
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stattet wurden. Hierbei ist auch eine Beteiligung der Automobilindustrie an 

dem Programm angestrebt. 

Neben der Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, dessen Budget 

bei 500 Mio. € liegt, sind insbesondere die Elektrifizierung des Verkehrs (För-

dervolumen 393 Mio. €) sowie die Nachrüstung von Dieselbussen (Förder-

volumen 107 Mio. €) die vorrangigen Bestandteile des Sofortprogramms 

„Saubere Luft 2017-2020“. Soweit möglich soll weitergehend auf beste-

hende Fördermöglichkeiten zurückgegriffen werden, deren Fördervolumen 

mit den Mitteln des Sofortprogramms aufgestockt wurden. Zusätzlich setzt 

der Bund sukzessive neue Förderprogramme auf. Darüber hinaus sind im So-

fortprogramm auch die Handlungsfelder Radverkehr und Urbane Logistik 

ausdrücklich genannt, allerdings wird hier auf bestehende Fördermittel und 

-programme verwiesen, denen keine finanzielle Aufstockung zuteil kommt. 

Im Zusammenhang mit den aufgeführten Bestandteilen sollen Maßnahmen 

vorangetrieben und umgesetzt werden, die kurzfristig dazu beitragen, die 

Luftschadstoffbelastung unter die festgelegten Grenzwerte zu senken und 

im besten Fall auch das Erreichen von bereits gefassten kommunalen Klima-

schutzzielen unterstützen. Außerdem können die kurzfristig umzusetzenden 

Maßnahmen auch ein Ausgangspunkt für eine Verkehrswende in den be-

troffenen Städten und von dort ausgehend in ganz Deutschland sein. Dieses 

Unterkapitel soll einen Überblick über die Förderrichtlinien der Handlungs-

felder, mögliche Maßnahmenbereiche der jeweiligen Förderrichtlinien auf-

zeigen und den aktuellen Stand der Förderaufrufe skizzieren. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Handlungsfelder, die direkter Bestand-

teil des Sofortprogramms sind, sowie die jeweiligen Förderrichtlinien: 

 

 

Abb. 2: Handlungsfelder und Förderrichtlinien im Sofortprogramm „Saubere Luft 2017-2020“ 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesregierung 2018 

Im Bereich der Elektrifizierung des Verkehrs sind vielfältige Förderrichtlinien 

aufgeführt, die die unterschiedlichen Maßnahmenbereiche der Elektrifizie-

rung abdecken (u.a. Busse, Lastenfahrräder, Taxis, urbaner Wirtschaftsver-

kehr, Errichtung von Ladeinfrastruktur).  

Das Handlungsfeld Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme ist durch 

die gleichnamige Förderrichtlinie des BMVI geprägt und beinhaltet vielfältige 

Maßnahmenbereiche, wie etwa die Erhebung, Bereitstellung und Nutzung 

von Mobilitäts-, Umwelt- und Meteorologie-Daten, Verkehrsplanung/-ma-

nagement oder Automation, Kooperation und Vernetzung. Darüber hinaus 

ist eine Förderrichtlinie für intelligente Verkehrssteuerung des Bundesminis-

teriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) geplant. 

https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Saubere-Luft/_node.html
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Das Handlungsfeld Nachrüstung für Dieselbusse im ÖPNV ist hingegen durch 

die gleichnamige Förderrichtlinie des BMVI sehr spezifisch auf die Nachrüs-

tung von Bussen mit Abgasnachbehandlungssystemen ausgelegt. 

Abb. 3: Weitere Handlungsfelder und Förderrichtlinien (außerhalb des Sofortprogramms) 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesregierung 2018 

Darüber hinaus stehen weitere Handlungsfelder im Zusammenhang mit dem 

Sofortprogramm „Saubere Luft“ (siehe Abbildung oben). Hier wurden keine 

zusätzlichen Gelder zur Verfügung gestellt, sondern es wird auf die beste-

henden Förderrichtlinien verwiesen, wobei insbesondere die Nationale Kli-

maschutz Initiative (NKI) von Bedeutung ist. 

Die einzelnen Förderrichtlinien decken die Entwicklung von innovativen Lo-

gistikkonzepten, die Förderung von (infrastrukturellen) Radverkehrsmaß-

nahmen ab und sollen über eine Kaufprämie („Umweltbonus“) für E-Fahr-

zeuge den Markthochlauf verstetigen. 

Eine Übersicht zu den aktuellen Ständen der bestehenden sowie neu gestal-

teten Förderrichtlinien zeigt die Tabelle auf den nachfolgenden Seiten. Hier 

wird ersichtlich, dass an einigen Stellen dahingehende Informationen fehlen 

bzw. einige Förderrichtlinien keinen aktuellen Förderaufruf vorweisen kön-

nen. Dies stellt insbesondere vor dem Hintergrund der möglichst kurzfristi-

gen Umsetzung sowie Wirksamkeit der Maßnahmen des vorliegenden Mas-

terplans eine Herausforderung dar. 

Ein besonderes Problem zeigt sich bei der Förderrichtlinie „Digitalisierung 

kommunaler Verkehrssysteme“, die im Zuge des Sofortprogramms „Saubere 

Luft 2017-2020“ aufgesetzt wurde. Hier wurden bereits zwei Förderaufrufe 

während des Bearbeitungszeitraums des Masterplans Green City gestartet 

und sind zwischenzeitlich ausgelaufen. Diese Förderaufrufe konnten, im Be-

streben einen abgestimmten und schlüssigen Masterplan Green City aufzu-

stellen, vermutlich von den meisten Kommunen (so auch von der Stadt 

Fulda) nicht bedient werden. Der dritte Förderaufruf ist derzeit aktiv und 

läuft noch bis zum 31.08.2018, also bis kurz nach Einreichung des Master-

plans; hierbei kann es sich unerfreulicher Weise u. U. um den letzten Förder-

aufruf handeln, da eine Zusammenrechnung der bisherigen Förderaufrufe in 

Summe die versprochenen Fördermittel von 500 Mio. € ergibt. 

  

https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Saubere-Luft/_node.html
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Tab. 1: Übersicht Förderrichtlinien (FRL) bzw. Förderprogramme (FP) 

FRL / FP Laufzeit 
Aktueller 

Förderaufruf 
Nächster 

Förderaufruf 
Finanzierungsart 

Elektrifizierung des Verkehrs   393 Mio. € 
(im Sofortprogramm Saubere Luft) 

Elektro- 
mobilität 
(BMVI) 

09.06.2015 
– 

31.12.2019 

15.12.2017 
– 

31.01.2018 
unklar 

Vorher: 30 Mio. € jähr-
lich 
Zusätzlich im Sofortpro-
gramm: 175 Mio. für 
den Zeitraum 2017-20 

Erneuerbar 
Mobil 
(BMU) 

08.12.2017 
– 

31.12.2020 

01.04.2018 
– 

01.03.2019 

02.03.2019 
– 

01.03.2020 

Anteilsfinanzierung der 
Investitionsmehrkosten: 
40% Großunternehmen,  
50% mittlere und 60% 
kleine Unternehmen 

Elektrobusse 
im ÖPNV 
(BMU) 

Anfang 
2018 – 

31.12.2021 

Kein 
aktueller 

Förderaufruf 
unklar 

Anteilsfinanzierung der 
Investitionsmehrkosten: 
- 80% rein batterie-

elektrische Busse 
- 40% Plug-In Hyb-

ridbusse 

Elektro-Mobil 
(BMWi) 

15.12.2017 
– 

31.12.2020 

01.04.2018 
– 

01.03.2019 

02.03.2019 
– 

01.03.2020 

Anteilsfinanzierung: 
- Bis zu 100% für Kom-

munen / Forschungs-
einrichtungen 

- 40% (große) bis 50% 
(kleine) Unternehmen 

Kleinserien-
Richtlinie För-
dermodul 5 
Schwerlasten-
fahrräder / 
NKI (BMU) 

21.02.2018 
– 

31.12.2020 

Kein 
aktueller 

Förderaufruf 
unklar 

Anteilsfinanzierung: 
- 30% der Ausgaben 
- Max. 2.500 € pro Las-

tenfahrrad, -anhänger 
oder Gespann 

Umrüstung 
Diesel-Lkw 
(BMVI) – 
geplant 

? ? ? ? 

 

FRL / FP Laufzeit 
Aktueller 

Förderaufruf 
Nächster 

Förderaufruf 
Finanzierungsart 

Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme   500 Mio. € 
(im Sofortprogramm Saubere Luft) 

Digitalisierung 
kommunaler 
Verkehrssys-
teme (BMVI) 

Januar ‘18 
– 

31.12.2020 

#3: 
12.06.2018 

– 
31.08.2018 

? 

Anteilsfinanzierung: 
- 50% Basisfördersatz 

- Max. 70% (bei gerin-
ger Wirtschaftskraft) 

 

Förderung für 
intelligente 
Verkehrssteu-
erung (BMU) 

? ? ? ? 

Nachrüstung von Dieselbussen im ÖPNV   107 Mio. € 
(im Sofortprogramm Saubere Luft) 

Nachrüstung 
von Diesel-
bussen im 
ÖPNV (BMVI) 

28.03.2018 
– 

31.12.2018 

Kein 
aktueller 

Förderaufruf 
unklar 

Anteilsfinanzierung: 
- 40, 50, 60% der Um-

rüstungskosten 
(große, mittlere, kleine 
Unternehmen) 

- Höchstbetrag pro 

Fahrzeug: 15.000 € 

Verbesserung von Logistikkonzepten 
(außerhalb Sofortprogramm Saubere Luft) 

Kommunaler 
Klimaschutz-
Modellpro-
jekte / NKI 
(BMU) 

01.12.2016 
– 

31.12.2020 

Kein 
aktueller 

Förderaufruf 
unklar 

Anteilsfinanzierung: 
- 80 bis max. 90% 

Förderquote (finanz-
schwache Kommunen) 

- Mindestzuwendung: 
200.000 € 

- Maximalzuwendung: 
5 Mio. € 

Umschlagan-
lagen kombi-
nierter Ver-
kehr (BMVI) 

04.01.2017 
– 

31.12.2021 

Kein 
aktueller 

Förderaufruf 
unklar 

Anteilsfinanzierung: 
- 80% Förderquote 
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FRL / FP Laufzeit 
Aktueller 

Förderaufruf 
Nächster 

Förderaufruf 
Finanzierungsart 

Radverkehrsförderung 
(außerhalb Sofortprogramm Saubere Luft) 

Kommunal-
richtlinie / 
NKI (BMU) 

22.06.2016 
– 

unklar 

Kein 
aktueller 

Förderaufruf 

01.07.2018 
– 

30.09.2018 

Anteilsfinanzierung: 
- 20 bis max. 65% 

Förderquote (finanz-
schwache Kommunen) 

- Mindestzuwendung: 
10.000 € 

- Maximalzuwendung: 
350.000 € 

Bundes- 
wettbewerb 
„Klimaschutz 
durch 
Radverkehr“ / 
NKI (BMU) 

unklar 
Kein 

aktueller 
Förderaufruf 

Unklar, evtl. 
15.02.2019 

– 
15.05.2019 

Anteilsfinanzierung: 
- 70 bis max. 90% 

Förderquote (finanz-
schwache Kommunen) 

- Mindestzuwendung: 
200.000 € 

Finanzhilfen 
Radschnell-
wege (BMVI) 

Seit 2015 
Kein 

aktueller 
Förderaufruf 

unklar 

Zur Verfügung 
stehendes Budget: 
25 Mio. € jährlich; 
Verwaltungsvereinba-
rung wird derzeit mit 
den Ländern abge-
stimmt 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der jeweiligen Förderprogramme 

Für die angeführten Förderrichtlinien sind bei der Beantragung einer Förde-

rung i.d.R. ausgearbeitete Projektskizzen vorzuweisen, die über das elektro-

nische Formularsystem des Bundes easy-Online eingestellt werden müssen. 

Daraufhin entscheidet der zuständige Projektträger über die Vergabe von be-

antragten Fördermitteln. 

 

 
Darüber hinaus bestehen über die Förderrichtlinien und -programme des 

Landes Hessen weitere Möglichkeiten, Fördermittel zu beantragen: 

• Richtlinie zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaan-

passungsprojekten sowie von kommunalen Informationsoffensiven 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz - HMUKLV) 

• Innovationsrichtlinie (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Landesentwicklung - HMWEVL) 

• Richtlinie zur Förderung der Nahmobilität (HMWEVL) 

• Beratungs- und Qualifizierungsprogramm „Besser zur Schule“ 

(Land Hessen) 

• Verkehrsinfrastrukturförderung und kommunaler Straßenbau 

(HMWEVL) 

• Hessische Städtebauförderungen (Land Hessen) 

 

Im späteren Handlungskonzept bzw. den Steckbriefen zu den Maßnahmen 

(vgl. Kapitel 4) ist jeweils aufgeführt, welche Förderrichtlinien und -pro-

gramme seitens des Bundes oder seitens des Landes für die jeweilige Maß-

nahme infrage kommen bzw. herangezogen werden sollten.  
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1.4 Vorgehen und Erarbeitungsprozess 

Unter der Prämisse einer kurzfristigen Senkung der Luftschadstoffemissio-

nen, den Klagen bzw. Klageabsichten gegen einige Bundesländer (als zustän-

dige Behörden gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) und den 

Bund sowie der kurzfristigen Einrichtung des Sofortprogramms „Saubere Luft 

2017-2020“ war seitens des Fördermittelgebers ein enger Zeitplan zur Erstel-

lung des Masterplans Green City einzuhalten. Die vorgesehene Terminpla-

nung für das gesamte Projekt inklusive Bewilligung der Förderung und Erar-

beitung des Masterplans Green City war sehr ambitioniert. Nachfolgend ein 

kurzer zeitlicher Abriss: 

• 04.09.2017 (im Rahmen des ersten Kommunalgipfels): Aufforderung 

an die betroffenen Kommunen zur Einreichung einer Förderskizze 

• Bis zum 30.09.2017: Einreichung der Förderskizze seitens der Stadt 

Fulda zur Erstellung eines individuellen Masterplans Green City 

• Bis zum 24.11.2017: Einreichung des Förderantrags seitens der Stadt 

Fulda zur Erstellung des Masterplans Green City Fulda 

• 20.12.2017: Übergabe des Förderbescheids 

• 08.01.2018: Zustimmung des Magistrats der Stadt Fulda zur Beauftra-

gung der externen Arbeitsgemeinschaft GGR / Planersocietät mit der 

Erstellung des Masterplans Green City Fulda 

• Januar bis Juli 2018: Erarbeitung des Masterplans Green City Fulda 

• 31.07.2018: Einreichung des Masterplans Green City Fulda 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des engen Zeitplans der Masterplan 

Green City Fulda bisher noch nicht von einem politischen Gremium beschlos-

sen werden konnte. Dieser Schritt ist nach der Sommerpause vorgesehen. 

Abb. 4: Zeitplan und Erarbeitungsprozess 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Mit der Erarbeitung des Masterplans Green City Fulda wurde die externe Ar-

beitsgemeinschaft, bestehend aus den Büros Gertz Gutsche Rümenapp aus 

Hamburg und Planersocietät aus Dortmund, beauftragt. Beide Büros sind be-

reits mit der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans für die Stadt 

Fulda betraut, so dass einerseits umfangreiche Vorkenntnisse in Bezug auf 

die örtlichen Rahmenbedingungen, Probleme und Potenziale bestehen und 

andererseits eine inhaltliche Abstimmung und Koordination zwischen den 

beiden Planwerken, z.T. in Form von wertvollen Synergieeffekten, gegeben 

sind. 
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Mehrere Beteiligungsbausteine kennzeichnen den Erarbeitungsprozess des 

Masterplans Green City Fulda: 

Akteursgespräche 

Zur Identifizierung sowie zur fachlichen Vertiefung und Qualifizierung geeig-

neter Maßnahmen wurden mehrere Akteursgespräche mit denjenigen Akt-

euren und Stakeholdern durchgeführt, die für die Umsetzung von einzelnen 

Maßnahmen relevant oder mögliche Partner einer Umsetzung sind. Es wur-

den Gespräche geführt mit: 

• HessenMobil 

• Industrie- und Handelskammer Fulda / Kreishandwerkerschaft Fulda 

• RhönEnergie Fulda GmbH, RhönEnergie Effizienz + Service GmbH, 

RhönEnergie Bus GmbH 

• „Runder Tisch Eisweiher“ (initialer Ansatz der im Gewerbegebiet Eis-

weiher ansässigen Unternehmen – unter Federführung des Unterneh-

mens tegut – zur Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements) 

Auftaktveranstaltung 

Am 13. April 2018 fand in der Volkshochschule der Stadt Fulda eine Auftakt-

veranstaltung zum Masterplan Green City statt. Die Veranstaltung, die in Ko-

operation mit der Hessen Agentur durchgeführt wurde, diente dazu, mit 

wichtigen Akteuren der Stadtgesellschaft in Kontakt zu kommen bzw. diese 

in den Masterplan-Prozess einzubinden. Ziele der Veranstaltung waren: 

• Information und Sensibilisierung der Akteure über den allgemeinen 

Handlungsbedarf sowie den aktuellen Bearbeitungsstand des Master-

plans Green City Fulda 

• Vorstellung der Handlungsfelder und Überblick über mögliche Maßnah-

men (inkl. Nennung von Good-Practice-Beispielen) 

• Inhaltliche Anreicherung und Ergänzung der Maßnahmen (in Form von 

Diskussionen an vorbereiteten Marktständen)  

Bestandteil der Veranstaltung war auch ein Vortrag von Knut Petersen der 

Firma EcoLibro zum Thema Elektromobilität im gewerblichen Umfeld. 

Abb. 5: Auftaktveranstaltung am 13. April 2018 in der VHS Fulda 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Interkommunaler Austausch 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen und teils komplexen Verkehrsverflech-

tungen in der Region Fulda (vgl. hierzu auch Kapitel 1.1 und 3.1) galt es, den 

Betrachtungs- und Handlungszusammenhang des Masterplans Green City 

z.T. ebenfalls regional aufzufassen. 

Die Arbeiten zum Masterplan wurden daher zum Anlass genommen, die in-

terkommunale Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsam mit den Um-

landkommunen Künzell, Petersberg, Eichenzell, Großenlüder, Neuhof und 

Hünfeld sowie dem Landkreis Fulda Lösungen zu entwickeln, die die Luft-

schadstoffbelastung in der Stadt Fulda verbessern und dadurch auch zu einer 

Stärkung der Standort- und Mobilitätsqualitäten von Stadt und Region Fulda 

beitragen. 

Am 4. Juli 2018 fand daher im Landratsamt Fulda ein erster interkommunaler 

Austausch statt, um Handlungsansätze und Maßnahmen zu identifizieren, in 

denen die Stadt Fulda und die Umlandkommunen zukünftig stärker zusam-

menarbeiten sollten. 

Im Rahmen des Treffens gab Karsten Krause vom Fachzentrum Mobilität im 

ländlichen Raum des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) einen Input zum 

Thema „Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum“, u.a. in Form der Etab-

lierung von Mobilitätsstationen, also Standorten, an denen unterschiedliche 

Mobilitätsformen und etwaige Serviceleistungen miteinander verknüpft 

werden (z. B. Haltestelle des öffentlichen Verkehrs, Bike & Ride, Park & Ride, 

Gepäckschließfächer o.ä.). 

 

 

 

Angesichts der Tatsache, dass von den Teilnehmenden die Bereitschaft zu 

einer stärkeren interkommunalen Zusammenarbeit signalisiert wurde, ist 

eine Verstetigung dieses inhaltlichen Austausches und perspektivisch die 

Entwicklung eines Netzwerkes geplant. Ein nächster Termin zu einem inter-

kommunalen Austausch ist für den Herbst 2018 vorgesehen, um sich über 

eine Konkretisierung der Maßnahmenansätze auf regionaler Ebene sowie 

denkbare gemeinsame Fördermittelanträge zu verständigen. 
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2 Luftreinhaltung und Luftqualität 

2.1 Luftschadstoffe und ihre gesundheitlichen Auswirkungen 

Luftschadstoffe stellen in zu hohen Konzentrationen eine nachweisbare Ge-

sundheitsbelastung dar. Dazu zählen vor allem Feinstaub (PM) und Stick-

oxide (NOx) sowie ergänzend auch Ozon, Polyzyklische Aromatische Kohlen-

wasserstoffe (PAK), Benzol, Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2), Ruß 

und Schwermetalle im Feinstaub (Blei, Arsen, Kadmium und Nickel). Beson-

ders problematisch sind Kleinstpartikel in Form von Feinstaub oder gasför-

mige Verbindungen wie beispielsweise Stickstoffdioxid. In geringen Konzent-

rationen sind sie durchaus üblich, belasten in hohen Konzentrationen aller-

dings die Gesundheit von Mensch, Flora und Fauna. Auch Gewässer, Böden 

und Bauwerke können geschädigt werden, in ähnlicher Art und Weise, wie 

es z. B. durch den sauren Regen der Fall ist. Der Verkehr ist ein bedeutender 

Verursacher der Luftschadstoffe. Vor allem Feinstaub und Stickoxide stehen 

im Verkehrsbereich im Vordergrund der Betrachtung. 

Feinstaub 

Feinstaub wird nach seiner Partikelgröße klassifiziert. So gibt es die Bezeich-

nung PM10 für Stäube, die einen Durchmesser von mehr als 2,5 µm und ma-

ximal 10 µm haben. PM2,5 werden Staubpartikel genannt die maximal 2,5 µm 

und minimal 0,1 µm im Durchmesser betragen. Alle kleineren Partikelgrößen 

werden als ultrafeine Partikel bezeichnet. 

Gebildet wird Feinstaub einerseits primär an der Emissionsquelle, wie bei-

spielsweise durch Verbrennungs- oder Erosionsprozesse, andererseits se-

kundär durch gasförmige Vorläufersubstanzen. Zusätzlich kann Feinstaub 

auch Träger für Giftstoffe wie Blei oder Cadmium sein. Als wesentlicher Ver-

ursacher gesundheitsbelastender Feinstäube gilt der Mensch. 

In Ballungsgebieten stellt besonders der Straßenverkehr eine Belastungs-

quelle dar (vgl. Website UBA - a). 

Durch ihn wird mindestens ein Viertel der Feinstaubproblematik (über Kfz-

Abrieb, Aufwirbelungen und Kfz-Auspuff) verursacht. Weitere Emittenten 

sind Kraft- und Fernheizwerke, Öfen und Heizungen, Metall- und Stahlerzeu-

gung sowie der Umschlag von Schuttgütern. 

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Feinstaub sind auch von der Parti-

kelgröße abhängig. Während PM10 bis in die Nasenhöhle vordringen kann, 

können ultrafeine Partikel auch weiter in das Lungengewebe und den Blut-

kreislauf gelangen und sind dadurch noch als weitaus gefährlicher einzustu-

fen. Die Folgen reichen von Schleimhautreizungen und lokalen Entzündun-

gen bis zu verstärkter Plaquebildung, erhöhter Thromboseneigung und einer 

Veränderung der Herzfrequenzvariabilität (vgl. Website UBA - a). 

Stickoxide 

Stickoxide oder Stickstoffoxide (NOx) entstehen überwiegend als gasförmi-

ges Oxidationsprodukt aus Stickstoffmonoxid bei Verbrennungsprozessen. 

Im Verbrennungsprozess entsteht meist Stickstoffmonoxid (NO), das emit-

tiert wird und sich durch Oxidation größtenteils schnell in Stickstoffdioxid 

(NO2) umwandelt. Aus diesem Grund wird im Folgenden vorwiegend auf die 

NO2-Belastung eingegangen. Die Hauptemittenten sind Verbrennungsmoto-

ren und Feuerungsanlagen für Kohle, Öl, Gas, Holz und Abfälle. In Ballungs-

gebieten bzw. im städtisch verdichteten Raum ist der Straßenverkehr in aller 

Regel die größte NO2-Quelle (vgl. Website UBA - b). 
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Die gesundheitliche Belastung durch NO2 ergibt sich durch Inhalation, die als 

einzig relevanter Aufnahmeweg gilt. Durch die geringe Wasserlöslichkeit 

wird NO2 dabei nicht ausschließlich in den oberen Atemwegen gebunden, 

sondern kann bis tief in die Bronchien und in die Lungenbläschen eindringen 

(vgl. LANUV 2010). Dies führt nachweisbar sowohl zu gesundheitsschädigen-

den Kurz- als auch Langzeitwirkungen. 

In Bezug auf die Kurzzeitwirkung wird in zahlreichen Studien der Nachweis 

einer Erhöhung der Gesamtsterblichkeit sowie einer Häufung von Kranken-

hausaufenthalten und Notfallsituationen aufgrund von Atemwegserkran-

kungen, insbesondere Asthma, erbracht. Besonders auffällig ist dieser Effekt 

bei Kindern und älteren Menschen über 65 Jahren (vgl. WHO 2013). Exposi-

tionskammeruntersuchungen ergaben außerdem eine schlechtere Lungen-

funktion bei verstärkter NO2-Belastung. Die individuelle Empfindlichkeit von 

Menschen ist dabei sehr unterschiedlich. Vor allem bei Vorgeschädigten, wie 

beispielsweise Asthmatikern, vermindert sich die Lungenfunktion schon bei 

geringen Konzentrationen. 

Für die Langzeitwirkung von NO2-Immissionen werden Kohortenstudien her-

angezogen, die gemessene Konzentrationen am Wohnort in Bezug zur Ster-

berate der beobachteten Personen setzen und so Rückschlüsse über die Zu-

sammenhänge ziehen. Sowohl in der Netherlands Cohort Study als auch in 

der Studie French Survey on air pollution and chronic respiratory diseases, 

der deutschen Studie Staubkohorte NRW, zwei norwegischen Kohortenstu-

dien und der Women’s Health Initiative Study konnte ein statistisch signifi-

kanter Zusammenhang zwischen einem Anstieg der NO2-Immissionen und 

                                                           
1 Hierbei wurden knapp 4.800 Frauen im Alter von 50-59 Jahren aus den Ruhrge-

bietsstädten Duisburg, Gelsenkirchen, Herne, Essen und Dortmund sowie aus 
den ländlichen Regionen Dülmen und Borken in den Jahren 1985 und 1994 

einer Erhöhung des Sterberisikos hergestellt werden. In den vom Landesamt 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(LANUV) betrachteten Studien konnte dieser Effekt lediglich in der American 

Cancer Society explizit nicht nachgewiesen werden (vgl. LANUV 2010). 

Im nationalen Kontext kann die Studie Staubkohorte NRW herangezogen 

werden.1 Im Rahmen der Nachbeobachtung konnte mit zunehmender NO2-

Belastung ein statistisch signifikanter Anstieg der allgemeinen sowie der 

Herz-Kreislauf-bedingten Sterblichkeit nachgewiesen werden. Bei einem An-

stieg der NO2-Konzentration um 16 μg/m³ ergab sich eine Zunahme der all-

gemeinen Sterblichkeit um 17 %. Der Anstieg der spezifischen Mortalität mit 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Ursache lag bei über 50 %. Außerdem 

konnte ein Bezug zur Verkehrsbelastung hergestellt werden. So wurde eine 

allgemeine Sterblichkeitserhöhung für Frauen um 30 % festgestellt, die in ei-

nem Abstand von weniger als 50 m zu einer Hauptverkehrsstraße (> 5.000 

Kfz/Tag) wohnten. Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt die Erhöhung bei 

60 %. Für Straßen mit einem Kfz-Aufkommen von mehr als 10.000 Kfz pro 

Tag sind diese Effekte noch deutlicher ausgeprägt (vgl. LANUV 2010). Auch 

mit dem Blick auf andere Studien kann also davon ausgegangen werden, dass 

NO2-Immissionen langfristig zu einer Erhöhung von Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen und der Sterblichkeitsrate beitragen. 

Modellrechnungen einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes, durch-

geführt vom Institut für Epidemiologie des Helmholtz-Zentrums München, 

zeigen zudem, dass im Jahr 2014 unter konservativen Annahmen statistisch 

6.000-8.000 vorzeitige Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf die 

erstmals untersucht. Durch zwei Nachbeobachtungen in den Jahren 2003 und 
2008 wurde die Todesursache der Verstorbenen ermittelt und in Bezug u.a. zur 
NO2-Belastung gesetzt. 



Masterplan Green City Fulda 19 

Gertz Gutsche Rümenapp | Stadtentwicklung und Mobilität Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 

NO2-Belastung zurückzuführen sind; 8 % der bestehenden Diabetes mellitus-

Erkrankungen und 14 % der bestehenden Asthma-Erkrankungen können 

durch die NO2-Belastung der Außenluft begründet werden. Weitere NO2-be-

dingt erhöhte Krankheitslasten treten u.a. bei weiteren Herzerkrankungen, 

Bluthochdruck oder beim Schlaganfall auf. An Stellen mit einem hohen ver-

kehrsbezogenen NO2-Ausstoß wurde eine bis zu 50 % höhere Krankheitslast 

gegenüber Standorten, bei denen nur die Hintergrundbelastung zugrunde 

gelegt worden ist, festgestellt (vgl. UBA 2018). 

So zeigt sich, dass an den verkehrlichen Hotspots die Gesundheitsbelastung 

durch NO2 nochmals deutlich erhöht ist. Da die NO2-Belastung in unmittel-

barer Umgebung des Emittenten am stärksten ist, sind vor allem die öffent-

lichen Flächen, Gebäude und entsprechende Wohn-/Arbeitsstandorte un-

mittelbar betroffen. 

Abb. 6: Schema der NO2-Belastung 

 

Quelle: UBA 2017 modifiziert nach Lenschow et al. 2001 

Die durchschnittliche Dieselflotte in Deutschland stößt rund 767 mg NO2/km 

aus. Dies sind Werte, die deutlich über den für die verschiedenen Abgasnor-

men festgeschriebenen Grenzwerten liegen. Die folgende Tabelle zeigt die 

realen Abgasemissionen von Diesel-Pkw im Vergleich zu deren Grenzwerten: 

Tab. 2: Durchschnittliche reale Abgasemissionen von Diesel-Pkw verschiedener Schadstoffklassen 
im Vergleich zu deren Grenzwerten (gemittelt über alle Straßenkategorien und Temperaturen) 

Norm Grenzwert NO2 (mg/km) realer Ausstoß NO2 (mg/km) 

Euro 3 500 803 

Euro 4 250 674 

Euro 5 180 906 

Euro 6 80 507 

Quelle: INFRAS 2017 (HBEFA 3.3) 

Abb. 7: Verursacher verkehrsbedingter NO2-Ausstöße (bundesweit) 

 
Quelle: UBA / TREMOD 5.64 / HBEFA 3.3 
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Die verkehrsbedingten NO2-Emissionen in Deutschland gehen zu fast drei 

Vierteln von Diesel-Pkw aus. Leichte und schwere Nutzfahrzeuge tragen zu 

11 % bzw. 8 % zu den NO2-Emissionen bei, Busse zu 4 %. 

Sonstige gasförmige Verbindungen  

Als weiterer primärer Luftschadstoff erwies sich Schwefeldioxid über län-

gere Zeit als ein großes Problem. Entstanden durch Verbrennungsprozesse 

entwickelt sich durch die Verbindung mit Wasser der sog. saure Regen, der 

negative Wirkungen auf das Ökosystem hat, aber auch mineralische Bau-

stoffe, Metalle und Glas angreift. Für den Menschen macht sich Schwefeldi-

oxid negativ durch die Reizung der Schleimhäute und der Augen bemerkbar. 

Die flächendeckende Sanierung von Heizungssystemen hat allerdings zu ei-

nem erheblichen Rückgang dieser Belastung geführt (vgl. Website UMAD).  

Ein Beispiel für einen sekundären Luftschadstoff ist Ozon. Dieses bildet sich 

durch fotochemische Reaktionen überwiegend aus Stickstoffoxiden, die 

durch den Straßenverkehr entstehen, und flüchtigen organischen Verbin-

dungen, die vor allem auf Lösungsmittel zurückzuführen sind. Gesundheitli-

che Auswirkungen des bodennahen Ozons sind eine verminderte Lungen-

funktion und entzündliche Reaktionen in den Atemwegen sowie Atemwegs-

beschwerden.  

Zusammenfassendes Fazit 

Besonders Feinstaub und Stickstoffoxide (NOx) sind nachgewiesenermaßen 

gesundheitsschädlich. In verschiedenen Studien konnte bei Zunahme der 

langjährigen PM10- und PM2,5-Belastungen und/oder der NO2-Belastung eine 

Zunahme der Sterblichkeit (alle Todesursachen, Herz- und Atemwegserkran-

kungen, Lungenkrebs) und/oder der Häufigkeit von Lungenkrebs, chroni-

schen Atemwegsbeschwerden bei Erwachsenen, Hustenepisoden und Bron-

chitis bei Schulkindern mit diagnostiziertem Asthma und Lungenfunktions-

verschlechterungen bei Schulkindern festgestellt werden (vgl. LANUV 2010).  

Der Zusammenhang zwischen kurzfristig hoher NO2-Belastung und einer Zu-

nahme der Gesamtsterblichkeit, der Herz-Kreislauf-bedingten Sterblichkeit, 

der Krankenhausaufnahmen und Notfall-Konsultationen aufgrund von Atem-

wegserkrankungen und Asthma ist belegt. Vor allem Lunge und Herz werden 

durch Stickstoffdioxid geschädigt, Allergien werden verstärkt und Atemwege 

angegriffen. Es kommt zu Entzündungen und Bronchitis, kann zu Lungen-

ödem führen und verursacht mehr Herzinfarkte bei längerer und hoher Kon-

zentration. Auch Diabetes- und Schlaganfall-Erkrankungen stehen in signifi-

kantem Zusammenhang mit einer hohen NO2-Außenkonzentration. 

Neben den Ergebnissen der jüngsten Studie im Auftrag des Umweltbundes-

amtes, die allein 6.000-8.000 vorzeitige Todesfälle bei Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen der NO2-Exposition zuschreiben konnte, schätzt die Europäische Um-

weltagentur, dass fast 13.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr in Deutschland 

auf NO2 zurückzuführen sind (vgl. EEA 2017), also rund 4-mal so viele Todes-

fälle wie Verkehrsunfalltote (2017 starben in Deutschland knapp 3.200 Men-

schen bei Unfällen im Straßenverkehr). 
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2.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Einführung der EU-Richtlinie 96/92/EG ab 1996 und der Nachfolge-

richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. 

Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa stehen verbindliche 

Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Feinstaub (PM10, PM2,5), 

Schwefeldioxid, Benzol, Kohlenmonoxid sowie Blei fest. In Deutschland er-

folgte die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht 2010 mit der 39. Ver-

ordnung zur Durchführung des BImSchG. Demnach sind die nachfolgend auf-

geführten Grenzwerte seit 2010 zwingend von den Kommunen einzuhalten, 

um die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kom-

mission zu verhindern. 

Tab. 3: Gesetzliche Regelungen zu Luftschadstoffen 

Mitteilungs-

zeitraum 
Grenzwert Toleranzmarge 

Frist für die 

Einhaltung des 

Grenzwerts 

Stickstoffdioxid 

Stunde 

200 μg/m3
 dürfen 

nicht öfter als 18-mal 

im Kalenderjahr über-

schritten werden 

50 % am 19.7.1999, Reduzierung 

am 1.1.2001 und danach alle 12 

Monate um einen jährlich glei-

chen Prozentsatz bis auf 0 % am 

1.1.2010 

1.1.2010 

Kalender-

jahr 
40 μg/m3 

50 % am 19.7.1999, Reduzierung 

am 1.1.2001 und danach alle 12 

Monate um einen jährlich glei-

chen Prozentsatz bis auf 0 % am 

1.1.2010 

1.1.2010 

Schwefeldioxid 

Stunde 

350 μg/m3 dürfen 

nicht öfter als 24-mal 

im Kalenderjahr über-

schritten werden 

150 μg/m3 (43 %) Seit 1.1.2005 

Mitteilungs-

zeitraum 
Grenzwert Toleranzmarge 

Frist für die 

Einhaltung des 

Grenzwerts 

Tag 

125 μg/m3 dürfen 

nicht öfter als 3-mal 

im Kalenderjahr über-

schritten werden 

Keine Seit 1.1.2005 

Benzol 

Kalender-

jahr 
5 μg/m3 

5 μg/m3 (100 %) am 13.12. 2000, 

Reduzierung am 1.1.2006 und 

danach alle 12 Monate um 

1 μg/m3 bis auf 0 % am 1.1.2010 

1.1.2010 

Kohlenstoffmonoxid 

Höchster 8-

Stunden-

Mittelwert 

pro Tag 

10 mg/m3 60 % Seit 1.1.2005 

PM10 

Tag 

50 μg/m3 dürfen nicht 

öfter als 35-mal im Ka-

lenderjahr überschrit-

ten werden 

50 % Seit 1.1.2005 

Kalender-

jahr 
40 μg/m3 20 % Seit 1.1.2005 

PM2,5 – Stufe 1 

Kalender-

jahr 
25 μg/m3 

20 % am 11.6.2008, Reduzierung 

am folgenden 1.1. und danach 

alle 12 Monate um einen jährlich 

gleichen Prozentsatz bis auf 0 % 

am 1.1.2015 

1.1.2015 

PM2,5 – Stufe 2 

Kalender-

jahr 
20 μg/m3  1.1.2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach Europäisches Parlament und Europäischer Rat 2008 
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Abgasgrenzwerte Fahrzeuge 

Maßgeblich für die verkehrsbedingten Emissionen von Schadstoffen ist das 

Abgasverhalten von Fahrzeugen. Die zulässigen Grenzwerte sind durch 

EG/EU-Verordnungen europaweit festgelegt und gelten bei der Typengeneh-

migung bzw. bei der Erstzulassung des Fahrzeugs (i.d.R. im darauffolgenden 

Jahr). Eine nachträgliche Anpassung an neue Abgasnormen ist nicht vorgese-

hen. 

In der zeitlichen Entwicklung sind deutliche Verschärfungen der maximalen 

Emissionen zu erkennen. Die Euro 6-Gruppe unterscheidet sich maßgeblich 

durch ein neues und strengeres Testverfahren (6c) und die vorgeschriebene 

Prüfung der Emissionen im Realbetrieb (Euro 6d TEMP / 6d). Durch den so-

genannten Konformitätsfaktor darf die im realen Verkehrsgeschehen emit-

tierte Menge von Stickoxiden den Prüfstandwert bei Euro 6d (/TEMP) über-

steigen. Dies wurde notwendig, da bis Euro 6c nur streng normierte Prüf-

standtests vorgeschrieben waren und durchgeführt wurden, welche die Pra-

xiswerte im Straßenverkehr sehr deutlich unterschritten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Übersicht Abgasnormen leichte Kfz (Pkw) mit Dieselantrieb 

Norm 
Genehmigung 

neuer Fahr-
zeugtypen 

Testzyklus / 
Prüfverfahren 

Grenzwert 
NOx (mg/km) 

Grenzwert 
PM (mg/km) 

Euro 1 ab 1.7.1992 NEFZ - 140 

Euro 2 ab 1.1.1996 NEFZ - 80 

Euro 3 ab 1.1.2000 NEFZ 500 50 

Euro 4 ab 1.1.2005 NEFZ 250 25 

Euro 5a ab 1.9.2009 NEFZ 180 5 

Euro 5b ab 1.1.2011 NEFZ 180 4,5 

Euro 6b ab 1.9.2014 NEFZ 80 4,5 

Euro 6c ab 1.9.2017 WLTP 80 4,5 

Euro 6d-TEMP ab 1.9.2017 WLTP / RDE 80 / 168 4,5 / - 

Euro 6d ab 1.1.2020 WLTP / RDE 80 / 120 4,5 / - 

Quelle: Eigene Darstellung nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und Verordnung (EU) Nr. 2017/1151 

Aktuelle Klagen, Gerichtsurteile und Entwicklungen auf dem Gebiet der 

Luftreinhalteplanung 

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) hat über das Instrument der Verbands-

klage in den letzten Jahren in vielen Städten das Thema Grenzwertüber-

schreitung bei Luftschadstoffen thematisiert und an die Gerichte gebracht. 

Neben erfolgreichen Klagen, z. B. gegen die Städte Düsseldorf, München und 

Stuttgart, hat die DUH Klagen und formale Verfahren in Bezug auf insgesamt 

28 Kommunen eingeleitet. 

Seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig vom 5.9.2013 in ei-

ner Klage der DUH gegen das Land Hessen wegen Überschreitung der 
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Luftqualitätsgrenzwerte in Darmstadt wurde die Klagebefugnis für Umwelt-

verbände wesentlich gestärkt. Durch diese Entscheidung können klagebe-

rechtige Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen, wie die DUH, stell-

vertretend für betroffene Bürgerinnen und Bürger für die Einhaltung der 

Schadstoffgrenzwerte juristisch eintreten. Dadurch lassen sich die Erstellung 

bzw. die Fortschreibung und Aktualisierung von Luftreinhalteplänen erwir-

ken. 

Mit der Veröffentlichung der aktualisierten Version 3.3 des Handbuchs für 

Emissionsfaktoren (HBEFA) im April 2017 beziehen sich geltende Luftreinhal-

tepläne bzw. deren Entwürfe auf nicht mehr zeitgemäße Emissionswerte und 

erfordern nach (obligatorisch) erfolgreicher Klage eine entsprechende Über-

arbeitung seitens der betroffenen Behörde. Durch das Urteil des Verwal-

tungsgerichtes Wiesbaden vom 30.06.2015 können auch finanzielle oder 

wirtschaftliche Aspekte nicht geltend gemacht werden, „um von Maßnah-

men zur Einhaltung der Grenzwerte abzusehen“ (DUH 2018: 5). 

Besondere Signalwirkung hatte zudem das Urteil zur Luftreinhaltung in Stutt-

gart. In der Urteilsverkündung am 28.07.2017 gibt das Verwaltungsgericht 

Stuttgart der DUH als Kläger Recht und begründet damit den Anspruch auf 

eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans Stuttgart „um Maßnahmen, die 

zu einer schnellstmöglichen Einhaltung der seit mindestens 2010 überschrit-

tenen Immissionsgrenzwerte für Stickstoffoxid in der Umweltzone Stuttgart 

führen“ zu erwirken (vgl. VG Stuttgart, Urteil vom 26.07.2017). 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass sich das Gericht der Forderung der 

DUH nach Fahrverboten für Diesel-Kraftfahrzeuge zum 01.01.2018 anschloss 

und gleichzeitig betonte, dass „alle anderen von der Planungsbehörde in Be-

tracht gezogenen Maßnahmen (Geschwindigkeitsbeschränkungen, Ver-

kehrsverbote nach Kfz-Kennzeichen, City-Maut, Nahverkehrsabgabe und 

sog. „Nachrüstlösung“) von ihrem Wirkungsgrad nicht gleichwertig sind“. Die 

von der Landesregierung prioritär verfolgte „Nachrüstlösung“ mittels Soft-

ware wurde im besonderen Maße für unwirksam erklärt, da sie selbst bei 

einem maximal erfolgreichen Verlauf ein solch geringes Emissionsminde-

rungspotenzial aufweise, dass die Grenzwerte bis zum Jahr 2020 nicht einzu-

halten wären. Dieses Urteil zeigt somit auch für andere Städte auf, welchen 

Umfang restriktive Maßnahmen zukünftig haben könnten (vgl. auch Kehl-

bach, Kaupmann 2017).  

Einem ähnlichen Urteil sah sich die Stadt Düsseldorf im September 2016 ge-

genüber. Geklagt hatte ebenfalls die DUH mit der Forderung eines Fahrver-

botes für Dieselfahrzeuge. Dem gab das Verwaltungsgericht Düsseldorf statt. 

Da das Land NRW diese Möglichkeit aufgrund der bestehen Rechtsgrundla-

gen für nicht gegeben ansah, reichte es am 04.11.2016 unter Zustimmung 

der DUH Sprungrevision am Bundesverwaltungsgericht Leipzig ein. Bis zum 

Urteil im Februar 2018 (s. u.) war das Klageverfahren gegen weitere Luftrein-

haltepläne in NRW ausgesetzt.  

In Hessen drohte das Verwaltungsgericht Wiesbaden dem Land aufgrund von 

überschrittenen Grenzwerten in Wiesbaden und Darmstadt ein Zwangsgeld 

von 10.000 € an. Dies müsse gezahlt werden, wenn die Luftreinhaltepläne 

nicht innerhalb von neun bzw. zwölf Monaten überarbeitet würden, um 

wirksamere Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung der Grenzwerte 

zu prüfen. Auf Beschwerde des Ministeriums hat der hessische Verwaltungs-

gerichtshof die Zwangszahlung jedoch abgelehnt. 

Die Stadt München musste im Oktober 2017 ebenfalls ein Zwangsgeld in 

Höhe von 4.000 € entrichten. Nachdem das Verwaltungsgericht München im 

Oktober 2012 den Freistaat Bayern zur Überarbeitung des Luftreinhalteplans 

verpflichtete, der dieser Pflicht aber nicht nachkam und auch die Forderung 

nach einer Öffentlichkeitsbeteiligung bis zum 31.08.2017 zur Vorbereitung 

einer Änderung des Luftreinhalteplans nach einem Beschluss vom 
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27.02.2017 nicht erfüllte, erfolgte die Festsetzung der Strafe mit einer Zahl-

pflicht innerhalb von zwei Wochen. Die Forderungen zur Überarbeitung des 

Luftreinhalteplans umfassten auch hier die Einführung von Dieselfahrverbo-

ten, sobald diese rechtlich zulässig sind (vgl. DUH 2018: 34). 

Das Urteil des BVerwG im Februar 2018 und seine Konsequenzen 

Gemündet sind die Rechtsstreitigkeiten in der bereits angesprochenen Ur-

teilsverkündung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig über 

die Sprungrevision zu den Urteilen der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und 

Düsseldorf. Am 27.02.2018 hat das BVerwG die angesprochenen Sprungre-

visionen der Länder Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg in über-

wiegenden Teilen zurückgewiesen und dadurch den Weg für Dieselfahrver-

bote unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit geebnet. Damit sind auf der ei-

nen Seite direkte Auswirkungen auf die beklagten Bundesländer verbunden; 

auf der anderen Seite stellt das Urteil aber auch einen Präzedenzfall dar, des-

sen Begründung auf weitere Verfahren übertragbar ist. Somit können Fahr-

verbote für Diesel-Fahrzeuge (die im realen Fahrbetrieb die Euro-6-Grenz-

werte nicht einhalten) in Städten und Stadtteilen mit besonders hoher 

Grenzwertüberschreitung umgesetzt werden (vgl. BVerwG, Urteile vom 

27.02.2018). Durch das Urteil wies das Bundesverwaltungsgericht in der Ab-

wägung der menschlichen Gesundheit eine sehr hohe Gewichtung bei, die in 

diesem Fall über dem Recht auf die entsprechende Verkehrsmittel- bzw. 

Straßennutzung oder wirtschaftliche Interessen steht. Auf Grund dessen sind 

auch die Erfolgschancen weiterer Klagen als hoch einzuschätzen. 

Entsprechend nahmen die betroffenen Städte das Urteil auf und sehen sich 

mit konkreten abschnittsweisen Fahrverboten konfrontiert. So ist am 

31.05.2018 in Hamburg das erste Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge auf zwei 

Streckenabschnitten in Kraft getreten und gerichtlich als verhältnismäßig 

eingestuft worden. Hier werden als Folge der Tatsache, dass keine alternati-

ven Maßnahmen die NO2-Belastung kurzfristig und auf mindestens das 

Grenzwertniveau senken würden, auf etwa 580 m der Max-Brauer-Allee Lkw 

und Pkw unterhalb der Abgasnorm Euro-6 von der Durchfahrt ausgeschlos-

sen, wohingegen das Fahrverbot auf 1,6 km der Stresemannstraße nur Lkw 

unterhalb der Euro-6-Norm betrifft (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 

2018). Darüber hinaus schreiten in weiteren Städten wie Köln, Stuttgart und 

Aachen die konkreten Überlegungen zu Fahrverboten weiter voran. 

Vertragsverletzungsverfahren der EU 

Die EU-Kommission hat bereits im Juni 2015 ein Vertragsverletzungsverfah-

ren gegenüber Deutschland aufgrund der unzureichenden Luftreinhalte-

pläne eingeleitet, da die Stickoxid-Grenzwerte an vielen Messstellen von 

Hauptverkehrsstraßen im Jahresschnitt weiterhin übertroffen werden. Im 

Mai 2018 hat die EU-Kommission angekündigt, Deutschland aufgrund der 

schlechten Luftqualität vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Es 

drohen bei einer Verurteilung Strafzahlungen in sechsstelliger Höhe pro Tag 

der Vertragsverletzung. 
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3 Ausgangslage in Fulda 

3.1 Eckdaten zur Mobilität 

Aktuelle Daten zum Mobilitätsverhalten der Fuldaer Bevölkerung liegen 

durch die Untersuchung „Mobilität in Städten – SrV“ (System repräsentativer 

Verkehrsbefragungen) der Technischen Universität Dresden aus dem Jahr 

2013 sowie durch die bundesweite Befragung bzw. Studie „Mobilität in 

Deutschland“ (MiD), die im Auftrag des BMVI vom Institut für angewandte 

Sozialwissenschaft GmbH (infas) durchgeführt wurde, vor. Bei den Untersu-

chungen wurden u.a. Fahrzeugbesitz, Verkehrsmittelwahl, aber auch das all-

gemeine Mobilitätsverhalten der Bevölkerung abgefragt. 

Im Durchschnitt werden pro Person und Tag in Fulda 3,3 (SrV 2013) bzw. 3,1 

Wege (MiD 2017) zurückgelegt (Durchschnittswerte für Deutschland:  3,4 

bzw. 3,1 Wege pro Tag), was bei einer Einwohnerzahl von etwa 68.000 rund 

210.000 bis 216.000 Wege am Tag bedeutet, die die Fuldaer Bevölkerung be-

wältigt. In Bezug auf die Wegezwecke entfallen in Fulda die meisten Wege 

auf den Anlass Freizeit (SrV: 42 % / MiD: 31 %), gefolgt von den Anlässen Ein-

kauf / Dienstleistung / Erledigung (24 / 31 %) sowie Arbeitsplatz (19 / 15 %).2 

Das Mobilitätsverhalten der Fuldaer ist bislang stark durch den motorisierten 

Individualverkehr (MIV) geprägt; 52 bzw. 59 % der Wege werden mit dem 

MIV entweder fahrend oder mitfahrend zurückgelegt. An zweiter Stelle folgt 

der Fußverkehr mit einem Anteil von 32 bzw. 26 % an allen Wegen, was ein 

Indiz für grundsätzlich gute Voraussetzungen in Bezug auf die Nahmobilität 

in Fulda darstellt (Stichwort: Stadt der kurzen Wege). Der ÖPNV oder das 

                                                           
2 Hierbei sind die leichten methodischen Unterschiede zwischen den beiden Un-

tersuchungen zu berücksichtigen. 

Fahrrad werden entweder jeweils für 8 % (SrV 2013) oder für 8 bzw. 7 % (MiD 

2017) der Wege genutzt. 

Abb. 8: Modal Split der Fuldaer Bevölkerung 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach TU Dresden 2014 bzw. infas 2018 

Im Vergleich zum bundesweiten Querschnitt liegen die Werte in Fulda für die 

MIV-Nutzung sowie für das Zufußgehen etwas höher (MiD-Werte 2017 für 

Deutschland: 57 % MIV, 22 % Zu Fuß) und für die ÖPNV- sowie für die Fahr-

rad-Nutzung niedriger (MiD-Werte für Deutschland 2017: 10 % ÖPNV, 11 % 

Fahrrad; vgl. infas 2018). Bei der ÖPNV- und Fahrradnutzung weist Fulda so-

mit noch ein deutliches Verbesserungspotenzial auf, zumal beim Radverkehr 
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durch die zunehmende Verbreitung von elektrisch unterstützten Fahrrädern 

noch deutliche Steigerungspotenziale zu erwarten sind (die jedoch auch ent-

sprechende Angebote in Form von Infrastruktur und Abstellanlagen voraus-

setzen) und das bisherige Nutzungshemmnis in Fulda in Form einer beweg-

ten Topografie nivelliert wird. In Fulda sind bereits 6 % der Haushalte mit 

mind. einem Elektrofahrrad bzw. Pedelec ausgestattet (vgl. infas 2018). 

Während bei den Binnenwegen der Fuldaer (d.h. Wege, die innerhalb der 

Stadt verbleiben; rund ¾ aller Wege), nur knapp die Hälfte (46 %) mit dem 

MIV zurückgelegt werden, dominiert der MIV bei den Wegen der Fuldaer 

über die Stadtgrenze hinaus mit einem Anteil von 95 % deutlich (vgl. TU Dres-

den 2014). Zusammen mit dem hohen Aufkommen an einpendelnden Per-

sonen (rund 35.000; das gesamte Pendleraufkommen hat zwischen 2000 und 

2016 um mehr als ein Drittel zugenommen), die diesen Weg ebenfalls größ-

tenteils mit dem MIV zurücklegen, machen diese stadtgrenzenüberschrei-

tenden Pkw-Fahrten einen bedeutenden Anteil am Verkehrsgeschehen in 

Fulda aus; zu berücksichtigen ist hier zudem, dass diese Fahrten häufig in den 

problematischen Spitzenzeiten stattfinden. 

Rund ein Viertel (23 %) der Fuldaer Haushalte verfügt (entweder gewollt o-

der ungewollt) über keinen Pkw, und rund jede/r siebte in Fulda gibt eine 

gesundheitliche – entweder temporäre oder dauerhafte – Einschränkung mit 

Auswirkung auf die Mobilität an (vgl. infas 2018). Dies sind dementsprechend 

ebenfalls elementare Aspekte bei der Ausgestaltung des Mobilitätsangebots 

in Fulda.  

Obwohl zum Stichtag 1.8.2017 in Fulda im Rahmen eines stationsbasierten 

Carsharings lediglich fünf Fahrzeuge im Stadtgebiet zur Verfügung standen 

(damit liegt Fulda mit 0,07 Carsharing-Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner auf 

Platz 91 von 144 des Städtevergleichs des Bundesverbandes CarSharing e.V.; 

vgl. Website bcs), sind bereits 5 % der Fuldaer Haushalte bei einem Carsha-

ring-Anbieter registriert (bundesweit 4 %; vgl. infas 2018). 

Aus der MiD-Befragung lassen sich des Weiteren über differenzierte Auswer-

tungen sog. Mobilitätssegmente definieren, die sich aus der Häufigkeit der 

üblichen Verkehrsmittelnutzung, z.T. kombiniert mit dem Pkw-Führerschein-

besitz herleiten lassen und die partiell Rückschlüsse in Hinblick auf eine Po-

tenzialbetrachtung für den Radverkehr und den ÖPNV zulassen. Die nachfol-

gende Tabelle verdeutlicht die ermittelten Nutzersegmente in Fulda: 

Tab. 5: Mobilitätssegmente nach üblicher Verkehrsmittelnutzung in Fulda 

Nutzersegment Charakteristika Anteil 

Wenig-Mobile 
Nutzen kein Verkehrsmittel 

mindestens wöchentlich 
8 % 

Fahrrad-Orientierte 
nutzen das Fahrrad täglich oder wöchentlich 

und alle übrigen Verkehrsmittel seltener 
13 % 

ÖPNV-Orientierte 
(ohne Pkw-Führerschein) 

nutzen den ÖPNV täglich oder wöchentlich, 
andere Angebote seltener und 

haben keinen Pkw-Führerschein 
3 % 

ÖPNV-Orientierte 
(mit Pkw-Führerschein) 

nutzen den ÖPNV täglich oder wöchentlich, 
andere Angebote seltener und 

besitzen Pkw-Führerschein 
5 % 

Täglich Pkw-Orientierte 
nutzen täglich oder wöchentlich den Pkw, 

andere Angebote seltener 
49 % 

Seltener Pkw-Orientierte 
nutzen den Pkw seltener als wöchentlich, 

andere Angebote ebenfalls selten 
13 % 

Mischnutzer 
(mit Pkw-Führerschein) 

nutzen Pkw und Fahrrad oder Auto täglich 
oder wöchentlich, besitzen Pkw-Führerschein 

3 % 

Mischnutzer 
(ohne Pkw-Führerschein) 

fahren im Pkw mit und nutzen Fahrrad 
oder Auto täglich oder wöchentlich, 

ohne Pkw-Führerschein 
1 % 

Regelmäßige 
Vielfach-Nutzer 

nutzen sowohl Auto wie Fahrrad und ÖPNV 
mindestens wöchentlich 

5 % 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von infas 2018 
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3.2 Entwicklung der Luftqualität 

In der nachfolgenden Auswertung der Luftschadstoffbelastung erfolgt eine 

Fokussierung auf Feinstaub und Stickoxide, da diese Werte kontinuierlich 

von den Messstationen im Fuldaer Stadtgebiet erfasst werden. Grundsätzlich 

kann festgehalten werden, dass sich die Luftqualität in Fulda in den letzten 

Jahren deutlich verbessert hat, wozu insbesondere die Erneuerung der Fahr-

zeugflotten sowie auch die eingeleiteten Maßnahmen zur Luftreinhaltung 

(vgl. Kapitel 1.2) beigetragen haben. 

Feinstaub 

Das vor einigen Jahren noch drängende Problem der Grenzwertüberschrei-

tungen bei Feinstaubpartikeln konnte bundesweit im Verkehrssektor durch 

die Einrichtung von Umweltzonen und den Einbau von Partikelfiltern in Die-

selfahrzeugen weitgehend gelöst werden.  

Abb. 9: Anzahl der PM10-Grenzwertüberschreitungen in der Stadt Fulda 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Website UBA - c (Auswertungen bis 23.07.2018) 

So sind auch in der Stadt Fulda nur noch vereinzelte Grenzwertüberschrei-

tungen festzustellen. Zwar wurde im Vergleich zum Jahr 2016 (null Über-

schreitungstage) im Folgejahr 2017 wieder zwölfmal der Grenzwert von 

50 μg/m3 überschritten. Über einen längeren Zeitraum betrachtet ist jedoch 

ein Rückgang der Überschreitungen festzustellen. 

Stickoxide 

Etwas anders stellt sich die Situation allerdings bei den Stickoxiden dar, die 

vor allem von Dieselfahrzeugen ausgestoßen werden. 

Abb. 10: Jahresmittel der NO2-Belastungen in der Stadt Fulda 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Website UBA - b 

 

Hier ist über die Jahre in Fulda zwar ein kontinuierlicher Rückgang festzustel-

len (im letzten Jahr fiel die Stadt Fulda an der entscheidenden Messtelle ‚Pe-

tersberger Straße‘ damit erstmals unter die „magische“ Grenze von 

40 μg/m3) und die Einführung eines neuen Typprüfzyklusses (EURO 6d; vgl. 
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Kapitel 2.2) sowie die Beschlüsse des Diesel-Gipfels der Bundesregierung las-

sen eine weitere Abnahme der NO2-Messwerte erwarten (ca. 10 % bis 2020); 

jedoch kann davon ausgegangen werden, dass auch an weiteren innerstäd-

tischen Straßenzügen mit hoher Verkehrsbelastung hohe NO2-Messwerte 

vorliegen und bei Ausbleiben von Maßnahmen zur Gegensteuerung auch 

wieder eine Zunahme der NO2-Belastung möglich ist, insbesondere ange-

sichts des in den letzten Jahren bereits stark steigenden und in den kommen-

den Jahren voraussichtlich weiter zunehmenden Pendleraufkommens (vgl. 

Kapitel 3.1) und der für die Stadt Fulda prognostizierten Bevölkerungszu-

nahme3. Somit kann – trotz der insgesamt positiven Entwicklung – für die 

Stadt Fulda weiterhin Handlungsbedarf konstatiert werden.  

                                                           
3 Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Fulda wird für den Zeitraum 

2016-2035 von einer Zunahme von ca. +4% bzw. ca. +2.500 Personen ausgegan-
gen. 
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4 Handlungskonzept 

Für die Verbesserung der Luftqualität in Fulda bedarf es eines abgestimmten 

Umsetzungs- und Handlungskonzepts. Für den Masterplan Green City wur-

den Maßnahmen ausgewählt, die vielfach kurzfristig umsetzbar sind und so 

eine rasch wirkende Luftschadstoffminderung bewirken können. Es wird dar-

über hinaus der Versuch unternommen, über das Zusammenwirken der 

Maßnahmen und deren möglichst nachhaltige Wirkung einen langfristigen 

Beitrag zur gesamtstädtischen Verkehrs- und Mobilitätswende in Fulda zu 

leisten. So sind auch Maßnahmen, die sich über einen mittel-, z.T. auch lang-

fristigen Zeitraum erstrecken und oftmals noch im Detail auf ihre Machbar-

keit zu prüfen sind, Teil des Handlungskonzepts. 

Aufgrund der Problemlage, der Rahmenbedingungen und der neuen Förder-

möglichkeiten werden im Handlungskonzept insbesondere die vom Förder-

mittelgeber festgelegten Handlungsbereiche aufgegriffen und daraus die auf 

Fulda zugeschnittenen Handlungsfelder entwickelt. Nicht zu vergessen ist die 

enge inhaltliche Abstimmung des Masterplans Green City mit dem VEP (vgl. 

Kapitel 1.2), mit dem der strategische Rahmen für die zukünftige Verkehrs-

entwicklung in der Stadt Fulda abgesteckt wird und der Strategien für eine 

nachhaltige Entwicklung von Verkehr und Mobilität definiert; einige der dort 

enthaltenen Handlungsfelder und Maßnahmen werden hier im Masterplan 

aufgegriffen und ausdifferenziert. 

Im Erarbeitungsprozess sind dementsprechend – aufbauend auf der Förder-

kulisse sowie den spezifischen lokalen Anforderungen – sechs Handlungsfel-

der für den Masterplan Green City Fulda definiert worden, denen im nächs-

ten Schritt mehrere Maßnahmen zugeordnet wurden. 

 

 
Abb. 11: Handlungsfelder des Masterplans Green City Fulda 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zu den sechs Handlungsfeldern wurden insgesamt 21 Maßnahmen ausgear-

beitet und in Form von Steckbriefen aufbereitet, die in übersichtlicher Form 

wesentliche Informationen zu den jeweiligen Maßnahmen enthalten (u.a. 

Hintergrund, inhaltliche Erläuterung, Vorgehensweise, Federführung / Ak-

teure, Zeitrahmen, Kostenschätzung, relevante Förderrichtlinien und -pro-

gramme). 

Nachfolgend erfolgt zunächst eine Übersicht mit den Handlungsfeldern und 

den dazugehörigen Maßnahmen. Anschließend werden Aufbau und Syste-

matik der Steckbriefe erläutert: 

A Digitalisierung 

 

B Elektrifizierung 

 

C ÖPNV und Vernetzung 

 

D Urbane Logistik 

 

E Förderung des Radverkehrs 

 

F Kommunikation und Mobilitätsmanagement 
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Abb. 12: Übersicht über die Handlungsfelder und die dazugehörigen Maßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abb. 13: Aufbau und Systematik der Steckbriefe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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4.1 Digitalisierung 

Die Verfügbarkeit von bzw. der Zugriff auf digitale Da-

ten ist in der Wirtschaft immer mehr zur Grundlage 

für neuartige Wertschöpfungen und moderne Dienst-

leistungsangebote geworden. Die zunehmende Digi-

talisierung bietet einerseits große Chancen und Po-

tenziale in Hinblick auf eine attraktive und gleichzeitig 

nachhaltige Mobilität der Menschen; andererseits 

stellt sie eine der größten Herausforderungen für die moderne Stadt dar. 

Potenziale ergeben sich dadurch, dass 

• das Mobilitätsangebot (welches z.T. immer komplexer wird) für die 

Kundinnen und Kunden einfacher nutzbar gemacht wird und damit u. 

U. Nutzungshemmnisse abgebaut werden können, 

• Mobilitätsformen und -angebote mittels IT-Applikationen miteinander 

verknüpft werden und 

• (Mobilitäts-)Informationen zunehmend individualisiert, d.h. auf die je-

weiligen Bedürfnisse der einzelnen Nutzerin bzw. des einzelnen Nut-

zers zugeschnitten, bereitgestellt werden. 

So nutzen immer mehr Menschen ihr Smartphone für mobilitätsbezogene 

Dienstleistungen, wie beispielsweise Fahrplanauskünfte. Neue Mobilitäts-

formen, wie z. B. On-Demand-Ridesharing-Dienste, werden erst durch 

Smartphone-basierte Buchungsformen ermöglicht; insofern stellt die Ver-

fügbarkeit von bzw. der Zugriff auf bestimmte Daten, beispielsweise Echt-

zeit- und Bewegungsdaten, oftmals eine Grundvoraussetzung zur Etablie-

rung neuer Mobilitätsangebote und -formen dar. 

Des Weiteren kann durch die Sammlung und Auswertung von Nutzerdaten 

der Verkehr wirksamer beeinflusst werden, sei es durch eine bessere 

Auslastung bestehender Mobilitätsangebote (im Sinne einer kurzfristigen 

Wirkung) oder durch ein flächendeckendes Monitoring, aus dem sich lang-

fristige Optimierungsmöglichkeiten im Mobilitätsangebot ableiten lassen. 

Es ist jedoch zu bedenken, dass mit der Digitalisierung bzw. der Datenverfüg-

barkeit und -nutzung auch damit verbundene Problemstellungen wie Open-

Data, Datensicherheit und Datenschutz berücksichtigt werden müssen und 

sich dadurch spezielle Herausforderungen ergeben. Hier ist für die Stadt 

Fulda bzw. deren Kooperationspartner (z. B. RhönEnergie Bus GmbH) anzu-

streben, selbst im Besitz der Daten zu bleiben (und mit diesen entsprechend 

den Bedürfnissen der Bevölkerung umzugehen) und nicht auf externe Daten-

Dienstleister angewiesen zu sein. 

Abb. 14: DFI-Anzeige in der Stadt Kempen, kombiniert mit weiterem Informationsangebot 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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4.2 Elektrifizierung 

Die Elektromobilität stellt derzeit ein viel diskutiertes 

Thema dar und befindet sich in einem maßgeblichen 

Entwicklungsstadium. Der Vollständigkeit halber sei 

an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die Bilanzie-

rung anfallender Emissionen bei der Fahrzeugproduk-

tion oder der Energiegewinnung hier nicht berück-

sichtigt wird, sondern die positiven Effekte einer lokal 

emissionsfreien Mobilität im Vordergrund stehen; nichtsdestotrotz muss auf 

Dauer gewährleistet sein, dass die Bereitstellung des zusätzlichen Strombe-

darfs über regenerative Energien erfolgt. 

Das Voranschreiten der Elektromobilität stellt einen wesentlichen Bestand-

teil der lokalen Emissionsminderung im Mobilitäts-/Verkehrsbereich dar und 

bietet dabei einige Ansatzpunkte mit kommunaler Einflussmöglichkeit. Hier-

bei ist zunächst jedoch zu bedenken, dass die Kfz-Flottenerneuerung sukzes-

siv erfolgt und sich somit erst in voraussichtlich 10 bis 15 Jahren ein stabiler 

Anteil von E-Fahrzeugen am Gesamtmarkt zeigen wird (das Durchschnittsal-

ter eines Pkws beträgt mehr als 9 Jahre). 

Davon abgesehen können und sollten jedoch kurzfristige Vorreiterprojekte 

entwickelt werden, die als Wirkungsmultiplikator einen positiven Einfluss auf 

den Prozess entfalten können. Gerade im Zusammenhang mit der in 

Deutschland relativ schleppend verlaufenden Markteinführung von E-Fahr-

zeugen kommt den kommunalen Verwaltungen (und ihren jeweiligen beauf-

tragten Unternehmen bzw. Tochterunternehmen) eine Vorbildfunktion zu, 

indem die Um- bzw. Einsetzbarkeit von E-Fahrzeugen erprobt und öffentlich-

keitswirksam in das Stadtbild integriert werden kann. Über städtische Fuhr-

parke hinaus berührt das Handlungsfeld auch den privaten Kfz-Verkehr, den 

gewerblichen Wirtschafts- und Lieferverkehr, Taxi- und Busflotten sowie 

durch Pedelecs und E-Bikes letztlich auch den Radverkehr. 

Nach wie vor bestehen erhebliche Nutzungshemmnisse, z. B. in Form von 

hohen Anschaffungskosten (vor allem im Vergleich zu Fahrzeugen mit kon-

ventionellen Antrieben), Reichweitenproblematiken bzw. nicht verfügbarer 

(Lade-)Infrastruktur und unverständlichen Abrechnungssystemen. Daher 

sind die mit der Elektrifizierung einhergehenden Herausforderungen maß-

geblich von den technischen Entwicklungspfaden geprägt und hängen auch 

mit der Aktivierung von Unternehmen und privaten Akteuren zusammen. 

Grundsätzlich kommt der Elektromobilität für die Luftreinhaltung eine prä-

gende Rolle zu. Nicht zu vernachlässigen ist allerdings das Grundproblem des 

Kfz-Verkehrs in Form eines hohen Flächenbedarfs. Des Weiteren drohen 

u. U. Kapazitätsengpässe im Stromnetz, denen jedoch mit der Entwicklung 

eines intelligenten Stromnetzes (smart grid) entgegengewirkt werden kann. 

Abb. 15: Ladesäule in der Stadt Greven 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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4.3 ÖPNV und Vernetzung 

Der ÖPNV ermöglicht allen Menschen eine Grundmo-

bilität. Neben der Sicherstellung der Mobilität für alle 

Bevölkerungsgruppen soll er im Rahmen der Daseins-

vorsorge zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhält-

nisse beitragen. Ein gut ausgebauter, barrierefreier 

und vernetzter ÖPNV ist zudem ein wichtiger Stand-

ortfaktor für eine Kommune. 

Um wahlfreie Verkehrsteilnehmende zum Umsteigen auf Busse und Bahnen 

zu bewegen, muss der ÖPNV einerseits eine hohe Konkurrenzfähigkeit zum 

Pkw besitzen; andererseits sind bestehende Nutzungs- und Zugangshemm-

nisse zu identifizieren und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Aktuelle 

Herausforderungen für den ÖPNV entstehen darüber hinaus – trotz der an-

haltenden Wachstumsprognosen in der Stadt Fulda – aus dem demografi-

schen Wandel, infolgedessen insbesondere die Zahl älterer Menschen (da-

von ein immer weiter zunehmender Anteil mit Führerscheinbesitz und hoher 

Autoaffinität) zunimmt. Insgesamt ist zu bedenken, dass die Aspekte „Effizi-

enz“ und „Attraktivität“ bei der Ausgestaltung des ÖPNVs in einem ständigen 

Spannungsfeld stehen. 

Gleichzeitig kommt der Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätsange-

bote angesichts einer zunehmend inter- und multimodaleren Gesellschaft, in 

der mehr Menschen je nach Wegezweck und individuellem Bedarf verschie-

dene Verkehrsmittel nutzen und miteinander kombinieren, eine zuneh-

mende Bedeutung zu, deren Chance es zu ergreifen gilt. 

So bietet der ÖPNV idealerweise auf Hauptachsen eine attraktive Alternative 

zum (eigenen) Auto, während die Verkehrssysteme ‚Fahrrad‘ und ‚Auto‘ die 

Einzugsbereiche der Haltestellen entlang dieser Hauptachsen deutlich 

vergrößern. Hierzu ist es wichtig, die einzelnen Mobilitätsangebote räumlich 

zu bündeln, um eine vernetzte Mobilität zu ermöglichen und um den Nutze-

rinnen und Nutzern zu verdeutlichen, welche Mobilitätsmöglichkeiten diese 

zur Start- bzw. von der Zielhaltestelle haben. 

Sowohl im Binnenverkehr, bei dem lediglich 7 % der Wege mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, als auch im stadtgrenzenüberschrei-

tenden Verkehr, der vom MIV nahezu vollständig dominiert wird (vgl. Kapitel 

3.1), bieten sich noch erhebliche Steigerungspotenziale, die nur mit einem 

attraktiven und bedarfsgerechten Angebot genutzt werden können. Dessen 

ungeachtet gilt es gleichzeitig einen leistbaren Kostenrahmen einzuhalten. 

Abb. 16: Mobil(itäts)station in der Stadt Essen, Stadtteil Steele 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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4.4 Urbane Logistik 

Die Waren- und Lieferverkehre haben in den letzten 

Jahren vor allem aufgrund des boomenden Online-

Handels stark zugenommen, und in den nächsten Jah-

ren ist mit weiteren Zunahmen zu rechnen. Während 

im Jahr 2016 bereits mehr als 3 Mrd. Sendungen in 

Deutschland verschickt wurden, wird sich diese Zahl 

bis 2020 auf knapp 4 Mrd. Sendungen erhöhen (vgl. 

Bundesverband Paket und Expresslogistik e.V. 2017). Neben den privaten Be-

stellungen bzw. Sendungen an Privathaushalte (auch Business-to-Consumer, 

abgekürzt B2C genannt) ist diese Zunahme vor allem auch auf die kleinteili-

gere gewerbliche Liefernachfrage bzw. die Belieferung der Händler (auch Bu-

siness-to-Business, abgekürzt B2B genannt) zurückzuführen. 

Aufgrund dieses Wachstums stehen KEP-Branche (Kurier-, Express- und Pa-

ketdienstleister) und Kommunen vor der Herausforderung, die damit ver-

bundenen zunehmenden Lieferverkehre effizient und möglichst stadtver-

träglich abzuwickeln. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die sog. letzte 

Meile im innerstädtischen Bereich zu richten, da es hier aufgrund der be-

grenzten Flächenkapazitäten vermehrt zu Nutzungskonflikten kommt, vor al-

lem in Form von Parken in zweiter Reihe (oder an anderen nicht dafür vorge-

sehenen Stellen) mit den entsprechenden Auswirkungen, wie insbesondere 

Störungen im Verkehrsfluss und Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit 

von anderen Verkehrsteilnehmenden. Hinzu kommt der Anstieg an Luft-

schadstoffen und der Lärmbelastung, da Zustellungen i.d.R. mittels dieselbe-

triebener leichter Nutzfahrzeuge erfolgen; hierzu können auch gewerbliche 

Fahrten von (handwerklichen) Dienstleistungsbetrieben gezählt werden. 

Dementsprechend sind intelligente, verkehrs- und emissionsreduzierende 

Konzepte in Bezug auf den urbanen bzw. innerstädtischen Lieferverkehr 

sowie den (handwerklichen) Dienstleistungsverkehr gefragt, um im Bereich 

der urbanen Logistik einen Minderungsbeitrag bei den Luftschadstoffemissi-

onen (und bei der Lärmbelastung) leisten zu können. Die fortschreitende Di-

gitalisierung (vgl. Kapitel 4.1) mit der Verfügbarkeit spezifischer und aktueller 

Daten eröffnet hierbei entsprechende Optimierungspotenziale. 

Während die kommunalen Einflussmöglichkeiten bei neuartigen Distributi-

onskonzepten oftmals eher begrenzt sind und diese daher maßgeblich von 

der Kooperations-, Mitwirkungs- und Aktivitätsbereitschaft der KEP-Dienst-

leister (und weiterer Akteure aus der Wirtschaft) abhängen, besteht in Bezug 

auf die Schaffung begleitender Anreize (z. B. Ausbau von Ladezonen) oder 

restriktiver Ansätze (z. B. in Form von Zufahrtsbeschränkungen) eine höhere 

Steuerbarkeit seitens der Kommunen. Nichtsdestotrotz muss es darum ge-

hen, im Austausch mit den Beteiligten Lösungen zu entwickeln, die von allen 

getragen werden. 

Abb. 17: Lieferfahrzeuge in einem innerstädtischen Quartier 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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4.5 Förderung des Radverkehrs 

Das Radfahren liegt im Trend und ist eine umwelt-

freundliche, preiswerte und gesunde Fortbewe-

gungsart. Aufgrund des geringen Flächenverbrauchs, 

der insbesondere im urbanen Umfeld im Vergleich zu 

anderen Verkehrsmitteln konkurrenzfähigen Ge-

schwindigkeit und der mittlerweile vielfältigen Ein-

satzmöglichkeiten (z. B. Pedelecs, Transport- bzw. 

Lastenräder) stellt es eine sinnvolle und klimaneutrale Alternative zum Kfz 

dar und kann zur verkehrlichen Entlastung (mit entsprechenden positiven 

Auswirkungen auf die Luftschadstoff- und Lärmsituation) sowie zur Erhö-

hung der Lebensqualität beitragen. 

Die Stärke des Verkehrsmittels Fahrrad liegt zunächst vor allem im Kurzstre-

ckenbereich (bis zu 5 km, ca. 20 Minuten Unterwegszeit). Da i.d.R. ein Groß-

teil der Wege, die zurückgelegt werden, diesem Entfernungsbereich ent-

spricht (¾ aller Wege der Fuldaer sind max. 5 km lang, vgl. TU Dresden 2014), 

besteht ein enormes Potenzial im Radverkehr, entsprechende Rahmenbe-

dingungen, wie z. B. ein geschlossenes Radwegenetz, vorausgesetzt. 

Mit elektrisch angetriebenen bzw. unterstützenden Fahrrädern (E-Bikes bzw. 

Pedelecs) sind aber auch größere Entfernungen zu bewältigen (Potenzial 

liegt vor allem im Bereich zwischen 5 und 15 km), sodass das Fahrrad auch 

für den Stadt-Umland-Verkehr als auch generell stadtgrenzenüberschreitend 

interessant wird; so beträgt z. B. die Entfernung zwischen der Gemeinde Ei-

chenzell (Gemeindeverwaltung) und der Stadt Fulda (Universitätsplatz) ca. 

8 km, diejenige zwischen Großenlüder (Rathaus) und der Stadt Fulda ca. 

13 km. Zudem erleichtern elektrisch angetriebene bzw. unterstützende Fahr-

räder das Radfahren in topografisch eher bewegteren Kommunen, zu denen 

die Stadt Fulda zu zählen ist. 

Die Verkaufszahlen an E-Bikes bzw. Pedelecs zeigen in den letzten Jahren 

enorme Zuwachsraten; mittlerweile sind in Deutschland rund 3,5 Mio. 

elektrisch angetriebene bzw. unterstützende Fahrräder unterwegs. Mittel-

fristig geht der Zweirad-Industrie-Verband von einem etwa 23 bis 25 %-igen 

Anteil am gesamten Fahrradmarkt aus, langfristig sogar von bis zu 35 % (ge-

genwärtiger Marktanteil der E-Bikes liegt bei 19 %; vgl. Website Zweirad-In-

dustrie-Verband). 

E-Bikes bzw. Pedelecs haben sich also bereits als fester Bestandteil des Ver-

kehrssystems etabliert, woraus sich sowohl zusätzliche Anforderungen erge-

ben als auch neue Zielgruppen, die für die Nutzung des Fahrrades gewonnen 

werden können. 

Abb. 18: Radfahrstreifen auf Hauptverkehrsstraße in Osnabrück 

 

Quelle: Eigene Darstellung  



Masterplan Green City Fulda 53 

Gertz Gutsche Rümenapp | Stadtentwicklung und Mobilität Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 

  



Masterplan Green City Fulda 54 

Gertz Gutsche Rümenapp | Stadtentwicklung und Mobilität Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 

  



Masterplan Green City Fulda 55 

Gertz Gutsche Rümenapp | Stadtentwicklung und Mobilität Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 

  



Masterplan Green City Fulda 56 

Gertz Gutsche Rümenapp | Stadtentwicklung und Mobilität Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 

4.6 Kommunikation und Mobilitätsmanagement 

Die Kommunikation mit sämtlichen Betroffenen und 

Beteiligten (insbesondere Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Fulda, Unternehmen, einpendelnde Perso-

nen, Besucher und Touristen der Stadt) nimmt für das 

Ziel einer Reduzierung der Luftschadstoffbelastung 

eine übergeordnete Rolle ein, die über alle bereits an-

geführten Handlungsfelder hinweg ihre Wirkung ent-

falten muss. 

Mobilitätsmanagement ist der strategische Ansatz, die Verkehrsnachfrage, 

die Verkehrsmittelwahl und die Nutzung der Verkehrsinfrastruktur systema-

tisch im Sinne einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung zu beeinflussen. 

Eine effizientere und klimafreundlichere Verkehrsnachfrage wird vor allem 

über Motivation in Form von zielgruppenspezifischen Informationen und Be-

ratungen sowie die Organisation von Servicedienstleistungen erreicht. Es 

werden attraktive Alternativen zum eigenen Auto aufgezeigt oder geschaf-

fen. Zu bedenken ist, dass das Verkehrsverhalten jedoch immer auch durch 

eingeschliffene Lebensweisen und Routinen geprägt ist, so dass ein Umden-

ken und Umsteigen auf Alternativen erlebbar und attraktiv sein muss. Erfolg-

reiche Kommunikation benötigt interessierte Adressaten. 

Angebotsverbesserungen und Qualitätssteigerungen im gesamten Mobili-

täts- und Verkehrssystem wirken dementsprechend nur dann schnell und er-

folgreich, wenn die Veränderungen und die Vorteile bei den potentiellen 

Nutzern bekannt sind und wahrgenommen werden (sich somit also das tat-

sächliche Mobilitätsverhalten ändert). Grundlage dafür sind – neben den 

„harten“ Fakten in Form von Infrastrukturmaßnahmen und -verbesserungen 

– auch die sog. „weichen“ Faktoren bzw. der nicht-investive Bereich. 

Neben dem bereits genannten Mobilitätsmanagement müssen durch dauer-

hafte öffentliche Präsenz von Mobilitätsthemen in Form von spezifischer 

Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit die Mobilitätsangebote wirksam be-

kannt gemacht sowie etabliert werden. Um ein modernes Mobilitätssystem 

umsetzen zu können, müssen Vorbehalte und emotionale Barrieren insbe-

sondere gegenüber neuen und auch unkonventionellen Angeboten abge-

baut werden; auch Maßnahmenerfordernisse müssen vermittelt werden. 

Nur so können in der Bevölkerung ein genereller Bewusstseinswandel bzw. 

eine Sensibilisierung hin zu einer nachhaltigen Mobilität stattfinden. 

Besonders im technischen Bereich gibt es zahlreiche Überschneidungen zum 

Handlungsfeld A Digitalisierung, wobei die Grenzen häufig verschwimmen. 

Abb. 19: Sicherheitsaktion in Langenfeld (Rheinland) 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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5 Wirkungsabschätzung 

Die Zielsetzung des Masterplans Green City Fulda ist eine Verbesserung der 

Luftqualität in der Stadt Fulda, d.h. vor allem eine Reduzierung der Belastung 

der Bevölkerung durch das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2,
4). 

Die Wirkungsabschätzung des Masterplans betrachtet daher auch in erster 

Linie die aufgrund der konzipierten Maßnahmen zu erwartenden Minde-

rungswirkungen bzgl. der NO2-Belastung der Bevölkerung. 

Bei der Beurteilung von Luftschadstoffbelastungen sind die Schadstoffimmis-

sionen, d.h. die lokal auf die Menschen jeweils einwirkenden Schadstoffkon-

zentrationen, relevant und mit entsprechenden Grenzwerten belegt (vgl. Ka-

pitel 2.2). Hot Spots, d.h. Orte mit sehr hohen Immissionswerten bzw. Grenz-

wertüberschreitungen ergeben sich dabei i.d.R. aus einer Überlagerung von 

regionaler bzw. gesamtstädtischer Hintergrundbelastung mit lokalen Zusatz-

belastungen durch den Verkehr oder andere spezielle Emittenten (vgl. Abbil-

dungen 6 und 7). Dabei nehmen die verkehrlichen Zusatzbelastungen durch 

NO2, wie verschiedene Untersuchungen gezeigt haben, mit zunehmender 

Entfernung vom Emissionsort rasch ab, sodass u.a. die Umgebungsbebauung 

eine Rolle spielt. 

Aufgrund der skizzierten Zusammenhänge kann die Wirkung der Maßnah-

men des Masterplans Green City Fulda anhand stadtweiter Emissionsreduk-

tionen – bspw. analog zur Abschätzung der CO2-Einsparungen bei Klima-

schutzkonzepten – nur sehr bedingt beurteilt werden. In der Luftreinhalte-

planung wie auch bei vorhabenbezogenen Untersuchungen werden daher 

die Immissionsbelastungen oftmals mit sog. Ausbreitungsmodellen berech-

net. 

                                                           
4 Nachfolgend wird NO2 entsprechend dem HBEFA-Emissionsfaktor NOx angegeben. 

Für die Stadt Fulda steht ein solches Ausbreitungsmodell bisher nicht zur Ver-

fügung und konnte auch aufgrund der Kürze der Bearbeitungszeit für den 

Masterplan nicht erstellt werden. Um dennoch eine differenziertere Wir-

kungsabschätzung vornehmen zu können, wurde für das Straßennetz ein 

Emissionsmodell auf Basis der Kennwerte aus dem Handbuch für Emissions-

faktoren des Straßenverkehrs (HBEFA, Version 3.3 vom April 2017) aufge-

baut und eingesetzt. Dieses ermöglicht es, für die einzelnen Abschnitte des 

Straßennetzes die Verkehrsstärken nach Fahrzeugtypen, Gebietstyp, Stra-

ßentyp, Tempolimit und Verkehrszustand (Stau, gesättigter, dichter und flüs-

siger Verkehr) in die Berechnungen einzubeziehen. 

Die hierfür erforderlichen Eingangsdaten wurden dem Verkehrsmodell Re-

gion Fulda (VRF) entnommen bzw. mit diesem berechnet. Dabei konnten auf-

grund der stundenfeinen Auflösung des Verkehrsmodells auch tageszeitlich 

differenzierte Verkehrszustände für die einzelnen Abschnitte des Straßen-

netzes plausibel abgeleitet werden. Des Weiteren wurden mit dem Verkehrs-

modell auch die Wirkungen von Maßnahmen abgeschätzt, die auf eine Ver-

änderung der Verkehrsnachfrage abzielen. Die Wirkungen von Maßnahmen, 

die auf eine veränderte Zusammensetzung der Fahrzeugflotte abzielen, wur-

den über entsprechende Anpassungen im HBEFA-Emissionsmodell sowie auf 

der Grundlage des durchschnittlichen NO2-Ausstoßes der Pkw-Fahrzeug-

flotte im Kreis Fulda bzw. der bundesweiten Fahrzeugflotten (insbesondere 

in Bezug auf leichte Nutzfahrzeuge und Busse) abgebildet. 

Mit der gewählten Vorgehensweise kann zumindest ein räumlich differen-

ziertes Bild der Emissionsmengen des Straßenverkehrs und der diesbezügli-

chen Reduktionswirkungen des Masterplan Green City erzeugt werden. 
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Es wurden folgende Stufen hinsichtlich der qualitativen Einschätzung der 

Minderungspotenziale der Maßnahmen in den Steckbriefen gewählt: 

 

Es ist von keiner unmittelbaren NO2-Minderungswirkung 
auszugehen. 

 

Es ist von einer geringen NO2-Minderungswirkung 
auszugehen. 

 

Es ist von einer mittleren NO2-Minderungswirkung 
auszugehen. 

 
Es ist von einer hohen NO2-Minderungswirkung auszugehen. 

 

Es ist von einer sehr hohen NO2-Minderungswirkung auszu-
gehen. 

 
Es besteht Potenzial zu einer höheren Wirkungsstufe; dies 
hängt jedoch maßgeblich von bestimmten Faktoren ab.  

 

5.1 Methodisches Vorgehen zur Berechnung der NOx-Belastungen 

Die Bilanz der Emissionen erfolgte nach dem Territorialprinzip und umfasst 

die NOx-Emissionen für das Stadtgebiet von Fulda. Die Abschätzung be-

schränkt sich dabei auf die motorisierten Emissionen. Die Methodik zur Be-

rechnung mit dem Verkehrsmodell basiert vornehmlich auf den spezifischen 

Emissionsfaktoren aus dem Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenver-

kehrs (HBEFA 3.3) sowie der mit dem Verkehrsmodell ermittelten stündli-

chen Verkehrsleistung. Nicht berücksichtigt werden konnten hingegen die 

                                                           
5 Für den Lkw wurde ein gewichteter Durchschnittswert verschiedener Lkw-Grö-
ßenklassen verwendet. 

Emissionen des ruhenden Verkehrs und die „nicht motorbedingten“ Emissi-

onen, welche insbesondere durch Abrieb oder Aufwirbelungen entstehen. 

Die NOx-Emissionen für den Kfz-Verkehr setzen sich aus den Ausstößen des 

regionalen privaten Personenverkehrs, denen des Wirtschaftsverkehrs sowie 

des Fernverkehrs zusammen. Grundsätzlich beruht die Abschätzung auf der 

Verkehrsnachfrage dieser drei Verkehrsarten, die im Verkehrsmodell Region 

Fulda (VRF) auf das Straßennetz sowohl für den Analysefall 2016 (Status 

Quo), als auch für die definierten Szenarien des Masterplan Green City um-

gelegt wurden. 

Die NOx-Emissionen für den Straßenverkehr werden im Verkehrsmodell in 

Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und des Verkehrsflusses berechnet. 

Die NOx-Ausstöße je Streckenabschnitt sind insbesondere von den folgenden 

Faktoren abhängig: 

▪ der Länge des Streckenabschnitts 

▪ der Zahl der Pkw und Lkw auf dem Streckenabschnitt (Verkehrsbe-

lastung) 

▪ dem Streckentyp (BAB, Landstraße, innerörtliche Straße) 

▪ der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

▪ der Auslastung des Streckenabschnitts (stündliche Belastung / 

stündliche Kapazität) und der daraus resultierenden Verkehrsquali-

tät (Level of Service - LOS) 

▪ dem durchschnittlichen spezifischen Flottenverbrauch für Pkw und 

Lkw in g/km für den jeweiligen Streckentyp und Level of Service5 
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Die Streckentypen im VRF, welche Informationen zu Kapazitäten, Anzahl der 

Fahrstreifen und den Höchstgeschwindigkeiten enthalten, wurden den Stre-

ckentypen aus der HBEFA zugeordnet. Die HBEFA wiederum gibt NOx-Werte 

für die Streckentypen nach dem sogenannten „Level of Service“ (LOS) aus, 

da beispielsweise der NOx-Ausstoß im Stop and Go-Verkehr durch das stän-

dige Anfahren und Abbremsen deutlich höher ist als im normalen Verkehrs-

fluss ohne Behinderungen.  

Die Auslastung wurde als Quotient aus Stundenbelastung und Stundenkapa-

zität des Streckentyps berechnet, und der Level of Service (LOS) wurde an-

schließend auf Basis dieses Auslastungswerts zugeordnet: 

Tab. 6: Zuordnung Level of Service zur Auslastung des Streckenabschnitts 

Level of Service (LOS) Auslastung in Prozent LOS-Stufe 

Flüssig < 40 % 1 

Dicht 40-85 % 2 

Gesättigt 85-110 % 3 

Stop & Go > 110 % 4 

 

Anhand der Streckenauslastung und den spezifischen NOx-Emissionen für die 

Streckentypen nach HBEFA können die spezifischen NOx-Emissionen je Stre-

ckenabschnitt wie folgt bestimmt werden:  

 

Dabei konnten nicht für alle vorgeschlagenen Maßnahmen des Masterplan 

Green City mit dem Verkehrsmodell die Auswirkungen auf die NOx-Belastung 

abgeschätzt werden. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Möglichkei-

ten der Wirkungsabschätzung mit den Modellansätzen (VRF = Verkehrsmo-

dell Region Fulda; sowie HBEFA-Emissionsmodell): 

Tab. 7: Möglichkeit der Wirkungsabschätzung der Masterplan Green City-Maßnahmen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Aus der Vielzahl der vorgeschlagenen Maßnahmenansätze wird deutlich, 

dass nicht ein Handlungsfeld oder Maßnahmenansatz allein zielführend sein 

kann, sondern vielmehr eine ganzheitliche Betrachtung und insbesondere 

eine Berücksichtigung der Wechselwirkungen erforderlich ist. Daher wurde 

für die Wirkungsabschätzung ein unteres und ein oberes Szenario definiert 

und mithilfe des Verkehrs- und Emissionsmodells berechnet. Die Annahmen 

für die beiden Szenarien sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt: 

Streckenlänge 
(km)

Streckenauslastung 
(Anzahl der Pkw/Lkw)

NOx-Wert für den 
Steckentyp und den LOS

Spezifische NOx-
Emissionen je 

Streckenabschnitt
= x x

Maßnahme VFR
HBEFA-

Modell

A1 Aufbau eines Mobiltiätsportals x x

A2 Entwicklung einer MobilCard / Mobile App x x

A3 Ertüchtigung der LSA-Anlagen x

A4 Ausbau der DFI-Anzeigen x x

A5 Implementierung eines Datenerfassungssystems

A6 Datenaufbereitung-/Verknüpfung

A7 Parkraummanagement x x

B1 Fuhrparkumstellung und -management bei der Stadt Fulda x

B2 Fuhrparkumstellung und -management bei betriebl. Fzg-Flotten x

B3 Schaffung von Ladeinfrastruktur x

C1 Ausbau von inter- und multimodalen Schnittstellen x x

C2 Modernisierung der Bus-Flotte x

C3 Einführung einer Tarifzone "Stadtregion Fulda" x x

C4 Angebotsverbesserungen im ÖPNV x x

D1 Aufbau von Micro-Hubs

D2 Ausbau von Ladezonen

E1 Attraktiver innerstädtischer Radverkehr/Schließen von Netzlücken x x

E2 Schaffung von Radpendlerrouten x x

E3 Ausbau der Radabstellanlagen x x

F1 Betriebliches Mobilitätsmanagement x x

F2 Informations- und Marketingkampagnen x x

keine Wirkung

keine Wirkung

nicht abbildbar

nicht abbildbar
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Tab. 8: Wirkungsannahmen im Verkehrsmodell für die Abbildung im HBEFA-Modell 

 Unteres Szenario Oberes Szenario 

Busverkehr:  
Erhöhung Anteil emis-
sionsfreier Busse 

auf 25% 
(wirksam auf Strecken 
mit Busverkehr) 

auf 50%  
(wirksam auf Strecken mit Bus-
verkehr) 

PKW-Verkehr: 
Annahme zur Erhö-
hung der Anteile von  
E-Fahrzeugen 

auf 0,25% der Pkw-
Flotte;  
das entspricht ca. 100 E-
Fahrzeuge in der Stadt 
Fulda6 

auf 0,5% der Pkw-Flotte;  
das entspricht ca. 200 E-Fahr-
zeuge in der Stadt Fulda 

Verkehrsmanage-
ment 

Verbesserung der stundenspezifischen Level-Of-Service 
um 1 Stufe, wenn der jeweilige Streckenabschnitt für 
Verkehrsmanagement definiert ist und die LOS-Stufe im 
Status Quo auf „dicht“, „gesättigt“ oder „Stop&Go“ steht 
(vgl. Tab. 6) 

Wirtschaftsverkehr: 
Flottenumstellung auf 
E-Fahrzeuge 

5% der Fahrten im Wirt-
schaftsverkehr werden 
von E-Fahrzeugen über-
nommen 

10% der Fahrten im Wirt-
schaftsverkehr werden von E-
Fahrzeugen übernommen  

Flächendeckend wir-
kende Maßnahmen 

Anpassung der verkehrsmittelspezifischen Parameter 
und Konstanten sowie der Verhaltensparameter im Ver-
kehrsmodell. 

LSA-Optimierung auf 
ausgewählten, stark 
belasteten Strecken 

• B458/Dalbergstr./Pe-
tersberger Str. zw. 
Rangstr. & Am Bahn-
hof 

• B458/Dalbergstr./Petersber-
ger Str. zw. Rangstr. & Am 
Bahnhof + Lullusstr. & Am 
Rötacker 

• Niesiger Straße zw. Fuldaer 
Weg & Mackenrodtstr. 

• Leipziger Straße zw. Parkstr. 
& Kurfürstenstr. + Amand-
Ney-Str. bis Daimler-Benz-Str. 

• B458/Von-Schildeck-Str./Kün-
zeller Str. zw. Frankfurter Str. 
& Goethestr. 

                                                           
6 Laut der Kfz-Statistik des KBA waren 2017 insgesamt 31 Elektrofahrzeuge in Fulda 
angemeldet. 

5.2 Ergebnisse der Wirkungsabschätzung 

Bevor auf die NOx-Minderungspotenziale eingegangen wird, sollen an dieser 

Stelle die Veränderungen des Verkehrsaufkommens und der Anteile der Ver-

kehrsträger für beide Szenarien aufgezeigt werden. Es wird deutlich, dass 

sich das Pkw-Verkehrsaufkommen (sowohl als Fahrer als auch als Mitfahrer) 

gegenüber dem Status Quo (Analysefall 2016) reduziert. Die Reduktion im 

unteren Szenario fällt dabei mit etwa 1.800 Mitfahrer-Fahrten und ca. 4.800 

Fahrten als Pkw-Fahrer nochmal geringer aus, als im oberen Szenario, bei 

dem die Fahrten-Einsparung bei den Pkw-Fahrern gegenüber dem unteren 

Szenario mehr als das Doppelte beträgt. Es findet demnach eine Verlagerung 

insbesondere auf den ÖV (Bus) und den Radverkehr statt (je +4.000 ÖV- bzw. 

Rad-Fahrten im unteren und je +7.000 ÖV/Rad-Fahrten im oberen Szenario). 

Abb. 20: Veränderung Verkehrsaufkommen nach Verkehrsarten durch das untere Szenario 

 
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen auf Basis des VRF und HBEFA 3.3 
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Abb. 21: Veränderung Verkehrsaufkommen nach Verkehrsarten durch das obere Szenario 

 
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen auf Basis des VRF und HBEFA 3.3 

Dieser Verlagerungseffekt wird bei der Gegenüberstellung der Modal-Split-

Anteile nach Verkehrsträgern zusätzlich verdeutlicht. Die Wegeanteile des 

Umweltverbundes (ÖV, Rad- und Fußverkehr) können in beiden Szenarien 

gegenüber dem Status Quo gesteigert werden (vgl. nachstehende Abbil-

dung). 

                                                           
7 Hinweis: rundungsbedingte Abweichungen von „100‟ möglich 

Abb. 22: Modal Split des Status Quo sowie der Masterplan Green City-Szenarien7 

 

Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen auf Basis des VRF und HBEFA 3.3 

Die direkten Auswirkungen der Szenarien gegenüber dem Status Quo (Ana-

lysefall) im Straßennetz lassen sich in den folgenden Differenzplots aus dem 

Verkehrsmodell in Form einer Verkehrsabnahme ablesen. Insbesondere im 

innerstädtischen Bereich können die täglichen Kfz-Fahrten gegenüber dem 

Status Quo gesenkt werden. 
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Abb. 23: Verkehrsabnahme aufgrund der Wirkungsannahmen im „Unteren Szenario“ (Differenzplot Kfz-Belastungen „Unteres Szenario“ vs. Status Quo/Analysefall 2016) 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Datengrundlage: Verkehrsmodell Region Fulda 
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Abb. 24: Verkehrsabnahme aufgrund der Wirkungsannahmen im „Oberen Szenario“ (Differenzplot Kfz-Belastungen „Oberes Szenario“ vs. Status Quo/Analysefall 2016) 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Datengrundlage: Verkehrsmodell Region Fulda 
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Die Veränderung der NOx-Emissionen für das untere sowie das obere Szena-

rio gegenüber dem Status Quo (Analysefall 2016) sind in der nachstehenden 

Abbildung dargestellt. Da im Norden des Stadtgebietes ein Teil der A7 ver-

läuft, erfolgte eine Differenzierung nach Autobahnen und dem übrigen Stra-

ßennetz. 

Tab. 9: relative verkehrsbedingte NOx-Einsparungen der Stadt Fulda in den Szenarien gegen-
über dem Status Quo  

 Stadtgebiet davon BAB 

Status Quo vs. unteres Szenario -1,8% -0,3% 

Status Quo vs. oberes Szenario -3,0% -0,5% 

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf dem VRF und der HBEFA 3.3 

Die nachfolgenden Abbildungen 25 und 26 zeigen die NOx-Veränderungen 

im unteren und oberen Szenario gegenüber dem Status Quo für das Fuldaer 

Hauptstraßennetz. Deutliche Stickoxidminderungen können im innerstädti-

schen Bereich (Schlossstraße, Am Bahnhof) verzeichnet werden, was u.a. auf 

die Umstellung der Busflotte auf Elektrofahrzeuge sowie ein besseres Park-

raum- und ausgebautes Mobilitätsmanagement zurückgeführt werden kön-

nen.  

Insgesamt ist im größten Teil des Fuldaer Straßennetzes eine Entlastung an 

NOx-Emissionen im Bereich bis-10% zu erwarten. Im Oberen Szenario gibt es 

auch zahlreiche Streckenabschnitte mit größeren Einsparungspotenzialen 

über -20% NOx-Einsparung gegenüber den heutigen verkehrsbedingten 

Stickoxid-Emissionen. 

Gleichwohl gibt es in beiden Szenarien Hauptverkehrsstraßen, die gegenüber 

dem Status Quo eine Mehrbelastung an verkehrsbedingten NOx-Emissionen 

verbuchen. Dabei handelt es sich v.a. um Verlagerungen und Rückstau-Ef-

fekte aufgrund der LSA-Optimierung von bisher hoch belasteten Bereichen 

auf ausgewählte Straßenabschnitte, bei denen die Anzahl der direkt von den 

Luftschadstoffen betroffenen Anwohner*innen vergleichsweise gering ist 

(z.B. B254 Bardostraße im Bereich der Fulda-Aue). 

Abb. 25: relative Veränderung der NOx- Belastungen Status Quo vs. „Unteres Szenario“ 

 
Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf dem VRF und der HBEFA 3.3 
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Abb. 26: relative Veränderung der NOx- Belastungen Status Quo vs. „Oberes Szenario“ 

 
Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf dem VRF und der HBEFA 3.3 

Wie bereits erwähnt, ist die lokale Konzentration von Feinstaub und NOx in 

der Luft stark von anderen Faktoren als dem Ausstoß je gefahrenen Kfz-Kilo-

meter abhängig. So spielen klimatische, topografische und insbesondere 

straßenräumliche sowie städtebauliche Aspekte bei der Konzentration in der 

Luft eine entscheidende Rolle. Dies führt dazu, dass Feinstaub- und NOx-Be-

lastungen räumlich oft stark konzentriert entlang bestimmter Straßen bzw. 

in Kreuzungsbereichen auftreten. Die Berechnungen mit dem Verkehrsmo-

dell können keine derart kleinräumig differenzierenden Auswertungen aus-

geben. Es können daher an dieser Stelle nur die relativen Veränderungen der 

Emissionen im Stadtgebiet aufgezeigt werden. Konkrete Aussagen zum Errei-

chen bestimmter Umweltziele (z.B. maximal 30 Tage mit Grenzwertüber-

schreitungen pro Jahr bei den Feinstaubbelastungen an einem bestimmten 

Punkt) sind daraus nicht ableitbar. 

 

5.3 NOx-Betrachtung ausgewählter Streckenabschnitte 

Zur besseren Veranschaulichung und Darstellung der Szenarien- und Maß-

nahmenwirkung folgt an dieser Stelle eine detaillierte Betrachtung ausge-

wählter Hauptverkehrsstraßen, an denen die Verkehrsbelastung und damit 

auch die NOx-Belastung heute vergleichsweise hoch ist.  
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Abb. 27: ausgewählte Streckenabschnitte in der Stadt Fulda für die NOx-Betrachtung 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datengrundlage: Stadt Fulda 

Entlang der gekennzeichneten Straßenabschnitte in der vorangegangenen 

Karte wohnen insgesamt ca. 5.310 Einwohner*innen, die von der Umsetzung 

der vorgeschlagenen Maßnahmen im Masterplan Green City profitieren wür-

den. 

Abb. 28: relative verkehrsbedingte NOx-Einsparungen in den Szenarien im Stadtgebiet und 
an ausgewählten Hauptverkehrsstraßen 

 

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf dem VRF und der HBEFA 3.3 

Es wird deutlich, dass das NOx-Minderungspotenzial an den bisher stark be-

lasteten Hauptverkehrsstraßen in beiden Szenarien deutlich höher ist als das 

Minderungspotenzial im Stadtgebiet insgesamt (-5,5% statt -1,8% im unte-

ren und -8,1% statt -3% im oberen Szenario). Auch hier schwanken die NOx-

Einsparungsmöglichkeiten stark je nach Verkehrsbelastungen und Auslas-

tungsgrad. 
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Drei konkrete Streckenabschnitte sollen die NOx-Minderungsmöglichkeiten 

der Masterplan-Maßnahmen zusätzlich verdeutlichen:  

Tab. 10: verkehrsbedingte NOx-Minderungen an drei ausgewählten Streckenabschnitten 

  
B 458 Dalberg-
str./ Peters-
berger Str.8 

Niesiger 
Straße9  

Langebrücken-
str. bis Leipzi-
ger Str. (Abzw. 
Mackenrodt-
str.10) 

Länge Streckenabschnitt  
in km 

1,02 0,89 1,68 

Anzahl Einwohner am Stre-
ckenabschnitt (Betroffene) 

480 590 710 

tägliche 
NOx-Minde-
rung (g) 

Statuts Quo vs. 
unteres Szenario 

-19 -27 -31 

Statuts Quo vs. 
oberes Szenario 

-26 -43 -39 

jährliche 
NOx-Minde-
rung (kg) 

Statuts Quo vs. 
unteres Szenario 

-6.200 -9.000 -10.300 

Statuts Quo vs. 
oberes Szenario 

-8.600 -14.100 -12.800 

relative 
NOx-Minde-
rung in % 

Statuts Quo vs. 
unteres Szenario 

-9% -8% -7% 

Statuts Quo vs. 
oberes Szenario 

-12% -12% -9% 

Die NOx-Minderungspotenziale der Maßnahmenvorschläge sind auch hier-

deutlich höher, als die stadtweiten Reduktionsmöglichkeiten. Insbesondere 

entlang der Niesiger Straße, die im Vergleich zu den anderen beiden betrach-

teten Streckenabschnitten eine vergleichsweise hohe Einwohnerdichte auf-

weist, lassen sich - absolut gesehen - erhebliche NOx-Emissionen durch eine 

                                                           
8 zw. Von-Schildeck-Straße und Am Bahnhof 
9 zw. Fuldaer Weg und König-Konrad-Straße 

konsequente Umsetzung der Maßnahmen einsparen: Im oberen Szenario 

können die verkehrsbedingten NOx-Emissionen auf dem betrachteten Ab-

schnitt um mehr als 14.000 kg pro Jahr gegenüber dem Status Quo reduziert 

werden (entspricht -12% gegenüber heute). 

 

  

10 Abschnitt zwischen der B 254 über die Langebrückenstr./ Weimarer Str. bis zum 
Abzweig Mackenrodtstraße in der Leipziger Str. 
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6 Fazit und Ausblick 

Der vorliegende Masterplan Green City Fulda bildet eine Grundlage für die 

Einreichung von Förderanträgen im Rahmen von Förderrichtlinien und -pro-

grammen und dient den politischen Gremien der Stadt Fulda als wesentliche 

Entscheidungsgrundlage. Durch ihn werden die vorhandenen, geplanten und 

ergänzenden Strategien und Maßnahmen zur Reduktion des NOx-Ausstoßes 

zusammengeführt, die geeignet sind, die Luftqualität in der Stadt (und auch 

in der Region) Fulda zu verbessern; gleichwohl sollen sie dazu beitragen, die 

Entwicklung einer nachhaltigeren und stadtverträglicheren Mobilität in 

Fulda im Allgemeinen zu fördern. 

Das Handlungskonzept weist sechs Handlungsfelder mit insgesamt 21 Maß-

nahmen auf. Hier wird deutlich, dass nicht allein ein Handlungsfeld zielfüh-

rend sein kann, sondern dass die integrierte Betrachtung und die Umsetzung 

unterschiedlich wirkender bzw. unterschiedlich adressierter Maßnahmen 

unerlässlich sind, wenn man einen mess- und auch sichtbaren Erfolg erzielen 

möchte. Insgesamt ist der hier vorliegende Masterplan nicht als abgeschlos-

senes statisches Dokument zu verstehen, sondern als Einstieg in einen kon-

tinuierlichen Prozess, der mithilfe der Szenarienbetrachtung eine Spann-

weite von möglichen NOx-Minderungen aufzeigt. 

Der Masterplan wurde zusammen mit der Verwaltung und im Austausch mit 

vielen Akteuren der Stadtgesellschaft sowie einem über die Stadtgrenzen 

hinaus erweiterten Adressatenkreis (Umlandkommunen, Landkreis) in ei-

nem vergleichsweise engen Zeitfenster erarbeitet. Er soll in den kommenden 

Monaten in die politische Beratung und Beschlussfassung gehen. 

Wichtig ist hierbei vor allem der enge inhaltliche Zusammenhang zum VEP. 

Während im VEP langfristige Leitlinien und Leitideen für eine nachhaltige, 

klimafreundliche Entwicklung von Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in 

Fulda festgelegt werden, konnten mit dem Masterplan zahlreiche dieser An-

sätze und Maßnahmenideen weiter konkretisiert werden, die überwiegend 

eine kurz- bis mittelfristige Umsetzung aufweisen und vorrangig zu einer 

dauerhaften Einhaltung bzw. Unterbietung der geltenden NO2-Grenzwerte 

beitragen. 

Allen Maßnahmen gemein ist jedoch, dass erst z.T. Vorarbeiten geleistet 

wurden und daher eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Ausgestal-

tung des Handlungskonzepts und seiner Einzelmaßnahmen (in Abstimmung 

mit den anderen relevanten Planwerken) notwendig ist. Dies setzt einerseits 

die Bereitstellung und Organisation entsprechender personeller Ressourcen 

in der Verwaltung der Stadt Fulda voraus; andererseits wird – aufgrund der 

Vielzahl und Komplexität der Maßnahmen – bei Bedarf auch eine Flankierung 

durch externe Expertisen und Beratungen erforderlich sein. Eine verstärkte 

Förderung nicht nur von Investitionen, sondern auch von Personal seitens 

des Bundes könnte die anstehenden Planungs- und Umsetzungsprozesse 

vereinfachen und wesentlich beschleunigen. 

Bei einer Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen kann kurz- bis mittelfris-

tig ein weiterer Rückgang der NO2-Emissionen erreicht werden, so dass die 

Grenzwerte an den Fuldaer Messstellen dauerhaft eingehalten werden und 

eine allgemeine Verbesserung der Luftqualität in Fulda eintritt. 

Wichtig ist, dass mit der Erarbeitung des Masterplans Green City Fulda auch 

ein stärkerer interkommunaler Austausch angestoßen werden konnte. Hier 

wurde erkannt, dass angesichts der gerade im Mobilitäts- bzw. Verkehrsbe-

reich vorhandenen vielfältigen Verflechtungen, Wirkungszusammenhänge 

und Abhängigkeiten eine Verstetigung in der interkommunalen Zusammen-

arbeit erforderlich und nützlich ist. Insofern wäre es zukünftig zu begrüßen, 

wenn die Umsetzung regional bedeutsamer Maßnahmen, wie z. B. der 

Radpendelrouten, auf gemeinsam getragenen Entscheidungen fußt.  



Masterplan Green City Fulda 71 

Gertz Gutsche Rümenapp | Stadtentwicklung und Mobilität Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 

Quellenverzeichnis 

Literatur- und Onlinequellen 

Bundesregierung 2018: Sofortprogramm für bessere Luftqualität in den Städ-

ten. Online verfügbar unter https://www.bundesregierung.de/Webs/ 

Breg/DE/Themen/Saubere-Luft/_node.html (abgerufen am 26.06.2018) 

Bundesverband Paket und Expresslogistik e.V. 2017: KEP-Studie 2017 – Ana-

lyse des Marktes in Deutschland. Berlin 

Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 2018 (Hrsg.): Klagen für Saubere Luft. 

Radolfzell / Berlin 

European Environmental Agency (EEA) 2017: Air quality in Europe – 2017 re-

port. Luxembourg 

Freie und Hansestadt Hamburg 2018: Dieseldurchfahrtsbeschränkungen. 

Online verfügbar unter http://www.hamburg.de/durchfahrtsbeschraen-

kungen/ (abgerufen am 27.06.2018) 

Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs HBEFA, Version 3.3 / Ap-

ril 2017. Entwickelt durch: INFRAS AG, Sennweg 2, CH-3012 Bern im Auf-

trag des Umweltbundesamtes. 

INFRAS 2017: Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs - HBEFA, 

Version 3.3, Bern (Schweiz) 

Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (infas) 2018: Mobilität in 

Deutschland. Kurzreport 2017 sowie Ergebnisse für die Stadt Fulda. Bonn 

/ Berlin 

Kehlbach, Christoph; Kaupmann, Sandra 2017: Warum das Urteil aus Stutt-

gart so wichtig ist. Online verfügbar unter https://www.swr.de/abgasa-

larm/traegt-stuttgart-den-diesel-motor-zu-grabe/-/id=18988100/did= 

19921970/nid=18988100/ak2on9/index.html (abgerufen am 20.06.2018) 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA): Kfz-Bestands-Statistik zum 1.1.2017 in der 

kleinräumigen Gliederung nach Statistik-Bezirken sowie Schadstoffgrup-

pen, bereitgestellt durch die PROJEKTKREIS Hersteller / Importeure KFZ-

DATEN / -STRUKTUREN 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

(LANUV) 2010: Gesundheitliche Wirkungen von Feinstaub und Stickstoff-

dioxid im Zusammenhang mit der Luftreinhalteplanung. Online verfügbar 

unter https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/gesundheit/schad-

stoffe/gesundheitliche_wirkungen.pdf (abgerufen am 13.06.2018) 

Lenschow, P.; Abraham, HJ.; Kutzner, K.; Lutz, M.; Preuss, JD.; Reichenbächer, 

W. 2001: Some ideas about the sources on PM10. Atmos Environ 35 

Suppl. 1: 23-33 

Technische Universität Dresden (TU Dresden) 2014: Forschungsprojekt Mo-

bilität in Städten – SrV 2013. Ergebnisse für die Stadt Fulda. Dresden 

Umweltbundesamt (UBA) 2017: Handbuch Emissionsfaktoren des Straßen-

verkehrs. Version 3.3 

Umweltbundesamt (UBA) 2018 (Hrsg.): Quantifizierung von umweltbeding-

ten Krankheitslasten aufgrund der Stickstoffidioxid-Exposition in 

Deutschland. Abschlussbericht. Dessau-Roßlau 

https://www.bundesregierung.de/Webs/%20Breg/DE/Themen/Saubere-Luft/_node.html
https://www.bundesregierung.de/Webs/%20Breg/DE/Themen/Saubere-Luft/_node.html
http://www.hamburg.de/durchfahrtsbeschraenkungen/
http://www.hamburg.de/durchfahrtsbeschraenkungen/
https://www.swr.de/abgasalarm/traegt-stuttgart-den-diesel-motor-zu-grabe/-/id=18988100/did=%2019921970/nid=18988100/ak2on9/index.html
https://www.swr.de/abgasalarm/traegt-stuttgart-den-diesel-motor-zu-grabe/-/id=18988100/did=%2019921970/nid=18988100/ak2on9/index.html
https://www.swr.de/abgasalarm/traegt-stuttgart-den-diesel-motor-zu-grabe/-/id=18988100/did=%2019921970/nid=18988100/ak2on9/index.html
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/gesundheit/schadstoffe/gesundheitliche_wirkungen.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/gesundheit/schadstoffe/gesundheitliche_wirkungen.pdf


Masterplan Green City Fulda 72 

Gertz Gutsche Rümenapp | Stadtentwicklung und Mobilität Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 

Website Bundesverband CarSharing e.V. (bcs): 

https://carsharing.de/sites/default/files/uploads/rangliste_carsharing-

staedteranking_2017.pdf, zugegriffen am 19.06.2018 

Website Umweltbundesamt (UBA) - a: 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/feinstaub-belas-

tung#textpart-1, zugegriffen am 13.06.2018 

Website Umweltbundesamt (UBA) - b: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/stick-

stoffoxide, zuletzt zugegriffen am 23.07.2018 

Website Umweltbundesamt (UBA) - c: 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luft-

daten#/transgressions?s=JckxCoAwDAXQu/y5gzpJNhc3wSuUG-

muhtJKkg4h3V3B974aJLxqFVVMtCrqRdGYLRyoRt-

Pus7HCxF9DQ9aPDWXNu5ouBsC59BwetYn-

PivH0Uavvqt0kDyKTx87w=&_k=55iygd, zugegriffen am 23.07.2018 

Website Umweltmeßtechnik- und Datenverarbeitungsgesellschaft mbH 

(UMAD): http://www.umad.de/infos/wirkungen/schwefeldioxid.htm, 

zugegriffen am 13.06.2018 

Website Zweirad-Industrie-Verband: 

http://www.ziv-zweirad.de/fileadmin/redakteure/Downloads/Markt-da-

ten/PM_2018_13.03._Fahrradmarkt_und_E-Bike_Markt_2017.pdf, 

zugegriffen am 19.06.2018 

World Health Organisation (WHO) 2013: Review of evidence on health as-

pects of air pollution – REVIHAAP Project. Technical Report. Copenhagen 

Juristische Quellen 

Bundesverwaltungsgericht, Urteile vom 27.02.2018, 7 C 26.16: (Be-

schränkte) Verkehrsverbote für (bestimmte) Dieselfahrzeuge – Luftrein-

halteplan Düsseldorf; und 7 C 30.17: Verkehrsverbot (u. a.) für Diesel-

fahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart 

RL 2008/50/EG: RICHTLINIE 2008/50/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft 

für Europa 

VERORDNUNG (EG) Nr. 715/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahr-

zeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen 

und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Repa-

ratur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge 

VERORDNUNG (EU) 2017/1151 DER KOMMISSION vom 1. Juni 2017 zur Er-

gänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parla-

ments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 

hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutz-

fahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Fahrzeugrepa-

ratur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der Richtlinie 

2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verord-

nung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 

1230/2012 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

692/2008 der Kommission 

Verwaltungsgericht Stuttgart, Urteil vom 26.07.2017, 13 K 5412/15: Zuläs-

sigkeit und Verhältnismäßigkeit von Verkehrsbeschränkungen; hier: Um-

weltzone Stuttgart 

https://carsharing.de/sites/default/files/uploads/rangliste_carsharing-staedteranking_2017.pdf
https://carsharing.de/sites/default/files/uploads/rangliste_carsharing-staedteranking_2017.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/feinstaub-belastung#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/feinstaub-belastung#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/stickstoffoxide
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/stickstoffoxide
https://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten#/transgressions?s=JckxCoAwDAXQu/y5gzpJNhc3wSuUGmuhtJKkg4h3V3B974aJLxqFVVMtCrqRdGYLRyoRtPus7HCxF9DQ9aPDWXNu5ouBsC59BwetYnPivH0Uavvqt0kDyKTx87w=&_k=55iygd
https://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten#/transgressions?s=JckxCoAwDAXQu/y5gzpJNhc3wSuUGmuhtJKkg4h3V3B974aJLxqFVVMtCrqRdGYLRyoRtPus7HCxF9DQ9aPDWXNu5ouBsC59BwetYnPivH0Uavvqt0kDyKTx87w=&_k=55iygd
https://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten#/transgressions?s=JckxCoAwDAXQu/y5gzpJNhc3wSuUGmuhtJKkg4h3V3B974aJLxqFVVMtCrqRdGYLRyoRtPus7HCxF9DQ9aPDWXNu5ouBsC59BwetYnPivH0Uavvqt0kDyKTx87w=&_k=55iygd
https://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten#/transgressions?s=JckxCoAwDAXQu/y5gzpJNhc3wSuUGmuhtJKkg4h3V3B974aJLxqFVVMtCrqRdGYLRyoRtPus7HCxF9DQ9aPDWXNu5ouBsC59BwetYnPivH0Uavvqt0kDyKTx87w=&_k=55iygd
https://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten#/transgressions?s=JckxCoAwDAXQu/y5gzpJNhc3wSuUGmuhtJKkg4h3V3B974aJLxqFVVMtCrqRdGYLRyoRtPus7HCxF9DQ9aPDWXNu5ouBsC59BwetYnPivH0Uavvqt0kDyKTx87w=&_k=55iygd
http://www.umad.de/infos/wirkungen/schwefeldioxid.htm
http://www.ziv-zweirad.de/fileadmin/redakteure/Downloads/Markt-daten/PM_2018_13.03._Fahrradmarkt_und_E-Bike_Markt_2017.pdf
http://www.ziv-zweirad.de/fileadmin/redakteure/Downloads/Markt-daten/PM_2018_13.03._Fahrradmarkt_und_E-Bike_Markt_2017.pdf
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39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen 

vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-

ordnung vom 10. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2244) geändert worden ist 

 


